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VORWORT.

Die Konigliche Gewerbe- Akademie feiert am 1. November
1871 den Tag ihres fiinfzigjihrigen Bestehens.

Ueber den Entwickelungsgang der fiir die gesammte
vaterlindische Industric bedeutsamen Lehranstalt ist bis-
her im Zusammenhang nichts veroffentlicht worden. Ich
habe es unternommen, die Stadien, welche die Anstalt in
dem genannten Zeitraum durchlaufen hat, kurz zu schildern,
theils nach den mir zu Gebote gestellten amtlichen Quellen,
theils nach eigenen Wahrnehmungen, da mir die speciclle
Leitung der Anstalt clf Jahre lang anvertraut war.

Noch leben mehrere Veteranen aus den ersten Jalhr-
gingen der Anstalt, dencn die Personlichkeit Beuth’s, ihres
Begriinders, noch deutlich vor der Seele steht.  Alle diese
Minner wissen, dass die Griindung des Gewerbe-Instituts
nur cinen kleinen Theil sciner Schopfungen bildet.

Den Studirenden aus spiiteren Jahrgiingen moge diese
Schrift die Erinnerung an ihre Studienzeit und an ihre Lehrer
wieder auffrischen.






ERSTE PERIODE.
1821 —1845.

.Die gesunde, stufenmissige Entwickelung der Gewerbe-Akademie
aus kleinen unscheinbaren Anfingen zu ihrem jetzigen Umfange er-
innert an die Entwickelungsgeschichte unseres Staates.

Ein Mann von seltener Thatkraft und Umsicht, ein wahrer
Pfadfinder in den damals noch spirlich cultivirten Regionen der
Industrie Preussens rief gerduschlos die Anstalt in's Leben und
sicherte ihren FFortbestand. Reich an Ideen und zu ihrer Verwirk-
lichung unerschépflich im Auffinden von Hilfsquellen musste ihm
ein verwandtes Unternehmen, eine projectirte Industrie -Ausstellung,
dazu dienen, fiir das auszufithrende Werk die erste Stitte zu ge-
winnen. Zu besondern Pflegern der jungen Anstalt bestellte er aus-
gewihlte DMitglieder einer staatlichen Behorde, der technischen
Gewerbe-Deputation, deren Wirksamkeit er sorgsam leitete und
iiberwachte.

Dieser Mann — Beuth ist sein Name — widmete wihrend
seiner langjihrigen amtlichen Thitigkeit seinem Sprissling, dem er
nach einander verschiedene Namen gab, eine wahrhaft viterliche
Flursorge.

Erst spiiter, etwa 45 Jahr nach ihrer Griindung, nachdem die
Anstalt ihren Schwestern im Auslande ebenbiirtic geworden war,
wurde ihr durch ein Allerhdchst vollzogenes Taufdocument der
jetzige Name:

Konigliche Gewerbe-Akademie
beigelegt.

Bis zum Jahre 1819 war die technische Gewerbe-Deputation
dem damaligen General-Fabriken-Departement untergeordnet und
stand in unmittelbarer Berithrung mit der I'abrikation. Wie in den
Provinzen die dort angestellten Fabriken- Kommissarien die Fabrika-
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tion durch gute Lehren beférdern und die Entwickelung derselben
beobachten und statistisch aufzeichnen sollten, so hatte sie als Cen-
tralstelle die Aufgabe, den Fabriken- Kommissarien und den einzelnen
Fabrikanten den néthigen [mpuls zu geben. Nach ihrer Reorgani-
sation im Jahre 1819, wo Beuth in derselben den Vorsitz iibernahm,
und noch gegenwirtig, ist die technische Gewerbe-Deputation aus-
schliesslich eine begutachtende Behérde fiir das Ministerium. Sie
hat insbesondere die Patentgesuclhe zu priifen, gewerbepolizeiliche
Fragen vom technischen Standpunkte aus zu begutachten und von
dem nimlichen Standpunkte aus in Zoll- und Steuer-Angelegen-
heiten sich zu #ussern. Zu der Fabrikation steht sie in keiner un-
mittelbaren Beziehung. Sie hat eine kollegialische Verfassung, und
ihre Gutachten werden gemeinschaftlich abgefasst. Durch Kabinets-
Ordre vom 15. Marz 1844 ist ihren Mitgliedern der Rang der Rithe
4. Klasse zugestanden worden.

Die Gewerbe-Deputation war im Besitz umfangreicher ge-
werblicher Sammlungen und einer werthvollen Bibliothek, deren
Nutzbarmachung fiir das gewerbetreibende Publikum sich Beuth zur
Aufgabe machte. Er beschloss ferner in richtiger Erkenntniss des
Bediirfnisses, die 6ffentlich auszustellenden Sammlungen zugleich als
Bildungsmittel fiir die gewerbliche Jugend zu verwerthen und zu
diesem Zwecke eine Schule einzurichten, in der Arithmetik, Geometrie,
Mechanik, Physik, Chemie, Maschinenzeichnen, Modelliren etc. auf
eine dem Fassungsvermdgen und den Vorkenntnissen der gewerb-
lichen Klasse angemessene Weise gelehrt werden sollten. Als Lehrer
dieser Schule wurden vorzugsweise Mitglieder der technischen Ge-
werbe - Deputation in Aussicht genommen, und dadurch die Mog-
lichkeit erreicht, die Unterhaltungskosten der ohne besondere Fonds
zu begriindenden Schule auf ein Minimum zu reduciren. Zur Be-
schaflung der zur Aufstellung der Sammlungen und zur Einrichtung
der Schule erforderlichen Lokalititen bot die nach dem Vorgange
anderer Linder im Jahr 1819 Allerhochsten Orts befohlene Aus-
stellung der Erzeugnisse des vaterlindischen Gewerbefleisses eine
glnstige Gelegenheit. Das hierzu bestimmte Gebiude Unter den
Linden Nr. 76. entsprach den zu stellenden Anforderungen nicht,
dagegen fand sich Gelegenheit zum Ankauf der in der Klosterstrasse
Nr. 36. belegenen von Hacke’schen Besitzung, deren Gebiulichkeiten,
wie man annehmen zu diirfen glaubte, fiir beide Zwecke aus-
reichenden Raum gewilirten.
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In der That erfolgte auf Grund des dieserhalb erstatteten
[nmediat-Berichtes vom 24. Januar 1821 durch Kabinets-Ordre vom
16. Februar desselben Jahres®) die Genehmigung zum Ankauf des
genannten Hauses, das nunmehr laut Kaufkontrakt vom 17. Sep-
tember 1821 fir die Summe von 32,160 Thaler in den Besitz des
Handelsministerium’s iiberging.

Der von Beuth inzwischen fiir seine technische Schule aus-
gearbeitete und in Form eines Promemoria’s dem damaligen Staats-
Minister Grafen von Biilow vorgelegte und von Diesem im April
1821 genehmigte Organisationsplan lautete folgendermassen:

» Der Plan, den Ew. Excellenz im vorigen Jahre fiir die Organisation
der Handwerksschulen in der Provinz genehmigt haben, wird auch der hie-
sigen technischen Schule zum Grunde liegen.

Requisite fiir die Aufnahme sind :

1. Ein Alter von 12 bis 16 Jahren. (Aeltere Schiiler oder Gesellen
sind bei den geringen Anforderungen an ihr Wissen bei der Auf-
nahme, nach den Erfahrungen aller Linder, ein Verderb fiir die
jlingeren Schiiler, ohne dass Jene selbst etwas lernen.)

2. Inlindische Geburt oder Wohnort des Vaters im Inlande.

3. Eine gute Handschrift; die Fihigkeit, sich in der deutschen
Sprache fehlerfrei, richtig schriftlich auszudriicken und dem
miindlichen Unterricht schriftlich zu folgen; Kenntniss des Ein-
maleins und der sogenannten vier Spezies.

4. Freiheit, alle Lehrstunden ohne Ausnahme regelmissig zu besu-
chen, ohne durch anderweite Verhiltnisse oder durch andern
Unterricht (z. B. Religionsunterricht) daran verhindert zu
werden.

Nachléssigkeit, Mangel an Aufmerksamkeit, ungesittetes Betragen,
Mangel an Fihigkeiten berechtigen den Dirigenten der Schule, einen Schiiler
ohne Weiteres zu entfernen.

Die Zahl der Schiler in jeder Klasse darf dreissig nicht {ibersteigen.
Ueberfiillung der Klassen ist das Nachtheiligste fiir den Unterricht, besonders
in den mathematischen und Naturwissenschaften.

Die technische Schule zerfillt in zwei Klassen, woriiber das Nihere
unten. Wer mehr lernen will, thut es auf der Universitit. Dieses Mehr
schliesse ich von der technischen Schule deshalb aus, weil ich es mehr fiir
eine Zierde, als von wesentlichem Einflusse auf das Gedeihen der Gewerbe
und auf ihre Bliithe halte.

Ueber denselben Gegenstand wird immer zwei Stunden hintereinander
Unterricht ertheilt.

") Anlagen A. und B.

Schulplan.

Schiiler.

Aligemeine Bedingungen
der Aufnabme.

Entfernung.

Zahl.

Unterricht.



Gegenstinde desselben.
Lehrzeit.
A. Untere Klasse.
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In der ersten werden die Schiiler cinzeln liber dasjenige gepriift,
was in der vorhergehenden Stunde gelehrt worden. In der zweiten wird
mit dem Unterricht fortgefahren. Geiibte Schiiler sollen Vorschiiler (Repeti-
toren) sein.

Jeder Schiiler, welcher die technische Schule besucht, hat dem Un-
terricht {iber alle Gegenstiinde beizuwohnen, ohne Riicksicht auf seine kiinf-
tige Bestimmung.

Diejenigen, welche bei ihrer Aufnahme durch eine strenge Priifung
beweisen, dass sie fiir einen einzelnen Zweig des Unterrichts die zu erwer-
benden Kenntnisse oder Fertigkeiten vollstiindig besitzen, werden deshalb nicht
von dem Besuche der dahin einschlagenden Lehrstunden entbunden, sondern
sollen in selbigen als Vorschiiler thitig sein.

Eben dieses soll geschiehen, wenn ecin Schiiler nach Ablauf des ein-
jihrigen Cursus in einzelnen Theilen des Unterrichts sich so auszeichnet, dass
er als Vorschiiler beschiiftigt werden kann, in andern aber den Cursus zu
wiederholen wiinscht.

Nur in diesem Falle ist {iberhaupt eine Wiederholung des einjiihrigen
Cursus erlaubt.

Der Unterricht wird umsonst ertheilt. Gleichheit der Behandlung
ist die Grundlage einer jeden guten Schule. Zahlt cin Schiiler etwas und
der andere nichts: so ist Theilung in der Schule und ihr Verderben unaus-
bleiblich. Der Schiiler, welcher bezahlt, diinkt sich mehr als der Freischiiler,
dic Eltern glauben mehr Nachsicht fiir solche Kinder fordern zu kinnen.

In der untern Klasse sind Gegenstinde des Unterrichts, withrend
cines einjiihrigen Cursus:

Gceometrie, gekniipft an Zeichnen mit Lineal und Zirkel, ohne
Beweise, nach dem dazu bestimmten, in der Arbeit begriffenen Handbuche.

Rechnen. Die gemeine Arithmetik, Proportionalrechnung, Dezimal-
und gemeine Briiche.

Naturkunde. Physik und Chemic in einem gemeinschaftlichen
Cursus, erstere in besonderer Bezichung auf die mechanischen Wissenschaften.

Zeichnen. a) Linearzeichnen, nach den in der Ebene entworfenen
Mustern, oder nach aufgesteliten Korpern, ohne Theorie der Perspective.

b) Freies Handzeichnen, vorziiglich nach Korpern, weniger nach
Zeichnungen; in der Absicht, genau zu sehen, und dic Fertigkeit zu erwer-
ben, das Gesehene zu Papier zu bringen.

Noch gehort hierher das Modelliren; hierzu wird aber in den
Werkstiitten nur Gcelegenheit fiir Einzelne sein, c¢s gehdrt mithin nicht zum
Unterricht fiir Alle.

Durch diesen Unterricht wird der angehende Fabrikant und Hand-
werker nicht nur eine allgemeine Bildung und eine Einsicht in Dinge erhalten,
welche zu wissen jedem Handwerker Noth thut, sondern er wird auch gerade
s0 viel Vorkenntnisse crwerben, als zum gewiéhnlichen Betriebe cines techni-
schen Gewerhes nithig sind.

Damit dieser Lehrgang (Cursus) vollstindiger sein kinne, damit Zeit
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sei, dem Schiiler die praktische Anwendung der Wissenschaft und der erwor-
benen Fertigkeiten auf einzelne Gewerbe und Gegenstinde zu lehren, und
damit dadurch das Erlernte um so fester hafte, habe ich dem Lehrgang die
Dauer eines Jahres gegeben.

Dadurch, durch den tiglichen Unterricht im Zeichnen und durch die
Auswahl angemessener Vorbilder beim Zeichenunterricht, dureh die Modell-
sammlung, durch die Hiilfsmittel, welchec dem Lehrer fiic die Chemie und
Physik zu Gehote gestellt werden, umn die Schiler mit den verschiedenen
Stoffen bekannt zu machen, ihre Wechselwirkung auf einander und deren
Anwendung bei der Zubereitung von Fabrikaten zu zeigen, und um endlich
im allgemeinsten Sinne dic praktische Anwendung der Grundsitze auf die
gebriuchlichen ‘Werkzeuge, Hebel, Flaschenziige, Pumpen, Spritzen, Dampf-
maschinen, Gewitterableiter ete. zu zeigen — wird dieser Unterricht, ich
wiederhole es, fir den gewdhnlichen Gewerbebetrieb ausreichend sein, und
da cs an Candidaten nicht fehlen wird, so wird das Festhalten des Grund-
satzes, unter Diesen ohne persdnliche Riicksicht die Fiihigsten auszusuchen,
und jeden nachlissigen oder faulen Schiiler kurz und gut zu entfernen, die
erfreulichsten Resultate geben.

Die obere Klasse theilt den Unterricht in zwei halbe Jahre so, dass

a) fiir die mathematischen Wissenschaften, Arithmetik und
Algebra bis zu den Gleichungen des zweiten Grades einschliesslich, Geometrie
mit Beweisen, Stercometric, Perspective ohne Rechnung mit den Vorkennt-
nissen der Geometrie der untersten Klasse, im e¢rsten halben Jahre; im
zweiten halben Jahre aher Trigonometrie, Statik und Mcchanik, praktische
Maschinenlehre ohne Beweise verbunden mit dem dahin einschlagenden Theile
der Technologie gelehrt wird.

b) Keine Physik; aber in der Chemic im ersten halben Jahre
die theorctische Chemie, Kenntniss der Reagenzen, die gewdhnlich gebriiuch-
lichen Mittel der Analyse fiir die Arbeiten der Fabrikanten, nochmals im
grosseren Umfange als im ersten Lehrgange. Im zweiten halben Jahre
Anwendung der Chemie auf Gegenstiinde unseres Bediirfnisses und auf ein-
zelne Gewerbe. Eigenthiimlichkeit und Gebrauch der Producte, Theorie ihrer
Fabrikation, Kostbarkeit der verschiedenen Darstellungsarten.

¢) Zeichnen. Das Maschinenzeichnen und die freie Handzeichnung
gehen hier mit Riicksicht auf den oben erwihnten Unterricht in der Perspec-
tive im erweiterten Maasse fort.

Da Berlin cine besondere Bau-Akademie hat, so habe ich dasjenige,
was besondere Bezichung auf das Feldmessen, auf Planzeichnen u. s. w. hat,
absichtlich hier weggelassen, da die Zeit ohnehin nur kurz ist, und selbst die
Frage entsteht, ob nicht 1% Jahr fiir die obere Klasse nithig sein werden.

Ich habe ferner dic Waarenkunde weggelassen und behalte mir
deshalb vielleicht kiinftige Vorschlige vor.

Mir scheint es, dass bei der Chemie die rohen Producte, sowie ein
Theil der Fabrikate bertihrt werden, und dass es hier hichstens darauf an-
kommt, das Nothige {iber ihren Ursprung u. s. w. einzuschalten; das Uebrige

B. Obere Klasse.
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kommt wiederum bei der Kenntniss der Maschinen vor, womit Fabrikate
gefertigt werden.

Das Mehr, welches zu wiinschen i{ibrig bleiben mochte, scheint mir
mehr fiir den Kaufmann geeignet, fiir cine Biirger- oder Handelsschule, worauf
es hier zuniichst nicht abgeschen ist.

Was ferner die Anwendnng der Chemie auf einzelne Gewerbe bis
in jede Einzelnheit betrifft, so bleibt hier dem vorbereiteten Schiiler das Be-
suchen der Vorlesungen offen, welche Herr Hermbstiidt fiic Firberei, Ger-
berei u. s. w. lieset, und diese Vorlesungen reihen sich sehr gut an die all-
gemeinen der technischen Schule an und werden mit grosserem Nutzen be-
sucht werden.

Die Organisation der oberen Klasse kann erst im October 1822 ein-
treten, wenn ein Stamm fiir dieselbe aus der unteren Klasse gebildet ist.

Damit iibrigens den Lehrern fiir ihre Dienstarbeiten Zeit bleibe und
den Schiilern zum Arbeiten zu Hause; damit ferner das beste Tageslicht bei
unseren langen Wintern zum Zeichnen benutzt werde, und der Schiiler, der
sonst will, auch vorher Zeit zum Zecichnen in der Klasse vor der Stunde hat,
ohne dass ihn der Unterricht daran hindere; damit ferner die Vorlesungen
tiber Physik, Chemic, Mechanik, die man hiufig nicht mit der Stunde ab-
brechen kann, durch den folgenden Unterricht nicht gestdrt werden, habe ich
tiglich vier Lehrstunden angesetzt. Davon sind zwei von 10 bis 12 Uhr
hauptsichlich Zeichenstunden, Der iibrige Unterricht wird von 2 bis 4 Thr
ertheilt.

Mein Plan ist hiernach dieser:



Untere Klasse. Obere Klasse,
Tag. %St\mden. Ein Jabr, Erstes Lalbes Jahr. Tweites halbes Jahr.
Montag...... 10—12 | Handzeichnen...... g f) iissi)}:fj?:cwhncn 2 Ebenso.
24 | Physik, Chemie..[| {0 R 77 Staik, Meokanik.
Dienstag..... 10—12 | Lincarzeichnen..... ‘E Physik, Chemie ....| Physik, Chemic.
2—4 | Geometrie......... l gf:::::;fm Statik, Mechanik.
i
Mittwoch ... |10~12 | Handzeichnen...... 1 Maschinenzeichnen .| Maschinenzeichnen.
2—4 | Rechnen ........... 'z j:;‘ge};::;nk ;Trigonometrie.
Donnerstag. . | 10—12 | Linearzeichnen..... Handzeichnen. ...... Handzeichnen.
2—4 | Physik, Chemic ... ig geometrle oo % Statik, Mechanik.
Freitag . ..... 10—12 | Lincarzeichnen, .. .. SPh}'sik, Chemie . . ..| Physik, Chemic.
2—4 | Geometric......... :; i;;:::::tlk Statik, Mechanik.
Sonnabend .. | 10—12| Handzeichnen...... ) Handzeichnen....... Handzeichnen,
2—4 |Rechnen........... ‘ qeometrie .-vx-- i Statik, Mechanik.
u

Wenn hiernach in der oberen Klasse die Physik die Vormittage weg-
nimmt, so ist es geschehen, weil die Mechanik in dem Umfange, wie sie ge-
lehrt werden soll, durch Demonstration von Maschinen cte. viel Zeit, mithin
alle Nachmittage erfordert, der Schiiler auch hier den Unterricht ganz aus-
gebildet verlassen muss, wihrend er, wie oben gesagt, den chemisch-prakti-
schen Unterricht fortsetzen kann, und weil endlich eine Verminderung des
Zeichenunterrichts in der oberen Klasse am Thunlichsten ist.

Eine Lehrstunde ist bei jedem Gegenstande tiglich, wie gesagt, der
Priifung gewidmet. Die Lehrer werden hiernach am besten von den Fihig-
keiten der Schiiler unterrichtet sein, auch ohne besondere Schulpriifungen.
Indessen mogen solche Offentliche Priifungen des allgemeinen Interesses wegen
bestehen.

Am Schlusse des Jahres, nach vollendetem Cursus, concurriren diejeni-
gen Schiiler, die sich dazu fibig fithlen, um die Losung einer Preisaufgabe,
welche unter Aufsicht der Lehrer geschieht. Die Preise, in Denkmiinzen

Priifung.

Schulzeugnisse.



Ferien.

Leitung.

Lehrer.
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von Silber oder Erz, oder in technologischen Werken etc. bestehend, werden
Offentlich vertheilt, und die Arbeiten aller Schiiler werden zur Gffentlichen
Ansicht eine bestimmte Zeit hindurch ausgestellt, ehe die Preisvertheilung
geschieht.

Jeder Schiiler erhilt bei seiner Entlassung entweder gar kein Zeug-
niss, oder ein ausfiihrliches Fihigkeitszeugniss seiner Klasse, worin die Preis-
bewerbung und deren Ausfall vermerkt wird. Die Namen derer, welche
Fihigkeitszeugnisse erhielten, werden 4ffentlich bekannt gemacht, und Biicher
dariiber gefiihrt.

Die untere Klasse hat um Michaelis 14 Tage Ferien; die obere
Klasse 8 Tage um Ostern und 8 Tage um Michaelis.

Die technische Schule ist der Leitung des Dirigenten der technischen
Deputation untergeben. Ihm ist die Oberaufsicht auf Lehrer und Schiiler
anvertraut. In allen, dic innere Organisation der Schule, die Belohnung, die
Entfernung der Schiiler betreffenden Gegenstinden haben die Lehrer eine
berathende Stimme und sind befugt, ihre abweichenden Meinungen zur ho-
heren Kenntniss zu bringen.

Da kein besonderer Etat fiir diese Schule gemacht werden kann:
so bedarf es nur einer Remuneration fiir die Lehrer, im Wege des Abkom-
mens fiir bestimmte Zeitriume.

Berlin am 18. April 1821.

gez. Beuth, «

Nach diesem Lectionsplan war demnach der Unterricht fol-
gendermassen vertheilt:
Untere Klasse.

Zwei Semester.
Stunden wochentlich:

Rectmen. . . . . . . . . .+ . . . . . 4
Geometrie .o 4
Physik und Chemie 4
Freihandzeichnen. 6
Linearzeichnen 6

= 24.

Obere Klasse.
Erstes Semester.
Arithmetik und Algebra
Geometrie, Stereometrie
Physik und Chemie .
Freihandzeichnen ..
Maschinenzeichnen, Perspelktive

PN N - =)

\

24,



Zweites Semester.

Stunden wdchentlich:

Trigonometrie . . . . . . . . . . . . . . 2
Statik, Mechanik. . . . . . . . . . . . .10
Physik, Chemie . . . . . . . . . . . . . 4
Freihandzeichnen . . . . . . . . . . . . 4
Maschinenzeichnen, Perspektive . . . . . . . 4

= 24.

Vom Mirz 1821 an trat Beuth mit den Mitgliedern der tech-
nischen Gewerbe-Deputation Schubarth, Severin und Franlk,
und dem Architekten Mauch in Unterhandlung wegen Uebernahme
des Unterrichts.

Dem Ersteren wurde fiir jede wochentliche Unterrichtsstunde
eine Remuneration von 100 Thlrn. jahrlich, den drei Letzteren ein
Satz von 1 Thlr. fir jede ertheilte Lehrstunde zugebilligt.

Die Instandsetzung des angekauften Hauses nahm fiir das
Jahr 1821 ecine nicht unbedeutende Summe in Anspruch. Nach ihrer
Ausfithrung, die sich wegen der nicht sofort zu bewerkstelligenden
Raumung des Locals weiter hinzog, begann der Unterricht nach
dem oben mitgetheilten Lehrplan am

1. November 1821
mit 13 Schiilern.

Im Jahre 1822 erfolgte die Einrichtung der Modellirwerk-
stitten, der Tischlerei, der Gyps- und Modellsile, der Bibliothek-
und Lesezimmer, der Kupferstecherei, des Lehrzimmers fiir Physik
und physikalische Apparate, des Laboratorium’s und des Sessions-
zimmers.

Die Haustreppe wurde nach Schinckel’s Angaben ganz um-
geiindert mit gegliederten Wangen.

Schinckel bemerkte dabei: »Ein Paar Laternen auf den
Treppenwangen wiirden die Anlage selr zieren und zugleich mit
dem jetzt angeordneten eisernen (ritter des dariiber liegenden Bal-
kons harmonisch zusammenstimmen.« Die Laternen sind jedoch
nicht zur Ausfihrung gekommen.

Die Facade des Gebiudes erhielt den von Rauch modellirten
Wappen-Adler und die von des Kdnigs Majestdt unterm 17. April
1822 genehmigte Inschrift:

,Friedrich Wilhelm II dem Gewerhfleisse."

(3]



— 10 —

Von da an filirte das Gebdude den Namen: »Diensthaus der
technischen Deputation.«

Auch der Verein zur Beférderung des Gewerbefleisses in
Preussen benutzte vom Jahre 1823 an den grossen Saal in demselben
zu seinen Versammlungen.

Am 1. October 1822 fand die Organisation der oberen Klasse
statt. Der Lehrer Wetzel iibernahm den Unterricht in der Arith-
metik in der zweiten Klasse in wichentlich 4 Stunden, Wichmann
im Bossiren in wdéchentlich 4 Stunden, Schubarth in der Waaren-
kunde in wdchentlich 2 Stunden, im Winterhalbjahr gratis.

Fir den Zeichen-Unterricht, der fiir beide Klassen gleich-
zeitig stattfinden sollte, wurden die Stunden von 9—12 festgesetzt.

Vom 1. October 1824 an wurde der Unterricht in beiden
Klassen tiglich von 8 bis 12 und von 2 bis 4 und 5 Ubr ertheilt.

Im Jahre 1824 erfolgte die Ausfithrung eines neuen Seiten-
und Quergebiudes.

Im Laufe der nichsten Jahre machten sich melirere Uebel-
stinde geltend.

Bauhandwerker und gewdhnliche Werkmeister erhielten durch
den Besuch der unteren Klasse nicht, wie beabsichtigt, die fir
ihren Gewerbebetrieb erforderliche Vorbereitung.

In der oberen Klasse stellte sich die Nothwendigkeit heraus,
den Unterricht zu erweitern, obwohl die Schiiler schon bis zum
Aeussersten angestrengt waren. Es erschien daher geboten, fiir
solche Zoglinge, die sich den mechanischen Gewerben widmeten,
den Unterricht um ein halbes Jahr zu verlingern, selbige in den
Nachmittagsstunden an den betreffenden Vortrigen Theil nehmen
zu lassen, dagegen an den Vormittagen mit den Ausfithrungen von
Zeichnungen, Aufgaben etc. zu beschiiftigen, mit Hinzufiigung der
Perspektive. Auch reichten diec Stunden in Physik und Chemie
nicht aus; dagegen erschien es angemessen, die Waarenkunde aus
der oberen Klasse in die untere zu bringen.

Darnach wurde am 1. October 1826 cine sogenannte Suprema
eingerichtet und der Unterricht folgendermaassen vertheilt:
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A. Im Winterbalbjahr.
Tag. S(;;:'.' i Lehrgegenstand. Lehrer. Klassen.
|
Montag ... 8—12? Linearzeichnen ........... Frank ............. beide KI
10-12] Modelliren . .eeeeevvnenn... Wichmann . § cide nlassen.
8—12! Ausarbeitung v. Aufgaben.{.................... Suprema.
2—4|Geometrie ........uiue.. Wolff ............. untere Klasse.
2—5 | Physik ....oooeeiiaa, Schubarth.. ....... obere »
2—4 | Perspective ......o.o.oel. Frank ............. Suprema.
Dienstag .. !‘8—-12‘ Handzeichnen ............ Mauch ............ beide Klassen.
13—12 Ausarbeitung v. Aufgaben.! Severin. ........... Suprema.
12—4 | Physik ..., Schubarth .. .......| untere Klasse.
[ 2—3 1 Geometric .......evuiuenn Wolff .....eelial obere »
12—5i Entwiirfe und Anschlige.| Severin............ Suprema.
Mittwoch . jS—l'l; Lincarzeichnen ........... Frank ........ool beide Klassen.
812 Ausarbeitungen . ........o o, Suprema.
24/ Rechnen..........ccovnen. Nicolas ......outen untere Klasse.
2—5 | Geometrie, Trigonometrie.| Wolff . ............ obere »
2—5 | Maschinenlehre ........... Severin............ Suprema.
Donnerstag 8—121 Handzeichnen . ........... Mauch ...ooveenn .
10-12 Modelliven .....evevnn.... Wichmann ........ beide Klassen.
8—12' Ausarbeitungen ...oooi i Suprema.
2—4 Physik.eoeeiiiiin.l. Schubarth.......... untere Klasse.
2—5 ¢ Arithmetik und Algebra..{Wolff ............. obere »
2—4 | Perspective .............l Frank ............ Suprema.
1
Freitag ... 8——12;Lincarzeic}men ........... Frank ............. beide Klassen.
8—12 Ausarbeitungen ..........leeen il Suprema.
2—4 Geometrie ................ Wolff ......ooolll untere Klasse.
2—5  Physik....oveeeernniinnin. Schubarth.......... obere -
25 Anschlige ........ceeanen. Severin............ Suprema.
Sonnabend (8—12: Handzeichnen ............ Mauch ............ beide Klassen.
8—12° Ausarbeitungen ...........l.o.. oo Suprema.
2—4 ‘Rechnen.. . ............... Nicolas ............ untere Klasse.
2—5 1 Geometrie, Trigonometrie.| Wolff ............. obere .
2—5 i Maschinenlehre ........... Severin............ Suprema.
e
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B. Im Sommerhalbjahr,
Tag. s‘:::' Lehrgegenstand. Lehrer, Klassen.
R — — I

Montag . .. {8—12) Linearzeichnen ........... iTrank oo, belde Klassen.
10-12: Modelliren...... vereraene Wichmann ........

24" Geometric veauiaaaans weeedd WolfT L. v eeveeve. | untere Klasse.
235 | ChemiCeaasann... e Schubarth.......... obere »
{

Dienstag .. S—l?!.' Handzeichnen . ........... Maunch ............| beide Klassen.
2_'_4 Cl'lcmxc """""""""" g Schubarth........| untere Klasse.
4—51Waarenkunde ..oo.ova. S
251 Statik, Mechanik..........j Severin............! obere »

T

Mittwoch . 8—12” Lincarzeichnen ........... Frank ........ ...t untere Klasse.
8—12i{Chemic........oonnnt veeroi Schubarth.......... . obere »
2—4iRechnen...oovvnennns eee..| Nicolas....... seea] untere »
2—5 | Statik, Mechanik.......... Severin . evesrenn s obere »

I
! i .

Domnerstag ‘8—12 Iandzeichnen ....... ee-rriMauch ...l beide Klassen.
10-12: Modelliren........... evewsi Wichmann ........

94} i . .
;_: S\l'l::::lkmldelg Schubarth ....... untere Klasse.
25 Statik, Mechanik.......... Severin. ceveenen..- obere »

TFreitag ...

812 Maschinenzeichnen
2—4' Geometrie
2—5 Statik, Mechanik. ...

.I Severin . .

Frank .............
Wolfl .oiviviianens

vssereennn

beide Klassen.
untere Klasse.
obere »

|
Somnabend 3--12

19
P
1

Handzeiclnen ..
! Rechuen......

l Statik, Mechanik.....

“ Severin......

Mauch. .. vvvennenn.
Nicolas ..

eeasesesen

beide Klassen.
untere Klasse.
obere »

Nach dem Ausscheiden Severin’s iibernalimen am 1. April
1828 dessen Unterricht der jetzige Geheime Ober-Regierungsrath
Wedding und der damalige Bau-Conducteur Brix, und zwar der
Crstere in der Maschinenlehre, im Projektiren von Maschinen, An-
fertigen von Kosten-Anschligen und die Beaufsichtigung beim

Zeichuen,

der Letzere

in

der Statik, Mechanik,

Hydrostatik,

Hydraulik, im Entwerfen von Bauwerken und deren Veranschlagung,
sowic die Beaufsichtigung beim Zeichnen.
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Am 22. Januar 1829 wurde angeordnet, dass die Schiiler in
den ersten 2 Jahren eine ausgewihlte bestimmte Anzahl von Blittern
gezeichnet haben mussen, weil sich lerausstellte, dass ilinen die
erforderliche Fertigkeit und die Kenntniss von Constructionen
mangelte.

Der am 30. Mirz 1829 in Potsdam verstorbene Ritterschafts-
rath von Seydlitz {iberwies durch Testament vom 15. September
1828 sein betrichtliches Vermigen dem Verein zur Beforderung des
Gewerbfleisses in Preussen mit der Bestinmung, nach den darin
vorgeschriebenen Normen die Reveniien desselben zu Stipendien fiir
Zosglinge des Gewerbe-Instituts zu verwenden. °)

Der genannte Verein hat im Jahre 1829 die Erbschaft ange-
treten und zur Erinnerung an den Wollthiter im Jahre 1833 im
Vestibiil des Gewerbe-Instituts ein Denkmal von Bronce aufgestellt.
Dasselbe ist von Schinckel entworfen, von IKiss modellirt und
von Feyerabendt gegossen, und enthilt die folgende Inschrift:

E. L. A. F. K. v. SEYDLITZ,
GEBOREN AM VIII APRIL MDCCLXVIII
GESTORBEN AM XXX M.ERZ MDCCCXXIX
DEM BEDURFNISSE SEINER ZEIT,
DIE JUGEND ZU LEHREN WAS DER MANN BRAUCHT,
WIDMETE ER SEIN VERMOGEN.

Das Vermdigen der Stiftung betriigt gegenwiirtig ca. 110,000 Thlr.

Am I. October 1829 wurde in der ersten Klasse der Unter-
richt in der Perspective mit dem in der beschreibenden Geometric

") Der Eingang des Testaments lautet: »Da ich keine Descendenten und
nothwendige Erben habe, so glaube ich das zeitliche Vermégen, welches mir hier
von der Vorschung anvertraut ist, nicht besser, als zur Erzichung brauchbarer Mit-
glicder der menschlichen Gescllschaft widmen zu kdnnen. In Deutschland thut es
Noth, dic exacten Wissenschaften, Mathematik, Physik, Chemie ete. zu befordern
denn sonst geht es wegen der vielen Artolatristen zu Grunde, das besoldete De-
amtenheer, Juristen, Kameralisten, die der Staat fir den Rossmiih]engang futtern
muss, saugen ihm das Mark aus, Kiinste und Gewerbe gehen nach Brod, dic selbst-
stiindigen Menschen nehmen immer mehr ab; wer also jenes Unwesen mit scinem
Vermdgen noch befirdern wollte, beginge cine Siinde wider den heiligen Geist, und
— dem will ich mich nicht theilhaftig machen. Ich verordne daher, cingedenk dessen
was Brougham u. a. so cindringend geschrieben, und dargestellt haben, iiber meinen
zeitlichen Nachlass durch dieses sclbst geschrichene Testament, welches ich auch
gerichtlich deponiren werde, wie folgt«, u. s. w.
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und im Steinschnitt verbunden, und derselbe dem Lehrer Brix
tibertragen.

Ferner wurde der Unterricht in der Maschinenlehre erweitert,
indem der Lehrer Wedding wihrend des Sommer-Semesters seine
Vortrige und Uebungen fiir die in der Werkstatt arbeitenden Zog-
linge in 4 Stunden wdchentlich fortsetzte.

Gleichzeitig wurde dem Lehrer Freiberg die Mitaufsicht
beim Zeichenunterricht {ibertragen, und zur Vorbereitung der Zog-
linge der unteren Klasse fiir die obere fiir Chemie und Physik ein
Repetitor angestellt, um den Unterricht in der oberen Klasse theils
abkiirzen, theils ausdehnen zu kénnen. Der Letztere war zugleich
Assistent des naturwissenschaftlichen Lehrers.

Vom 1. April 1830 an erhielten die Ziglinge der 1. Abthei-
lung der 1. Klasse, welche als Mechaniker in der Werkstatt arbei-
teten, wihrend des Sommerhalbjahrs in 2 Wochenstunden von 2 bis
4 Ubr Nachmittags Unterricht in der héheren Mathematik Dbei dem
Lehrer Brix.

Auch der naturwissenschaftliche Unterricht wurde erheblich
erweitert, indem den Zdiglingen der ersten Abtheilung 1. Klasse Ge-
legenheit geboten wurde, sich in der chemischen Praxis, in An-
stellung analytischer Arbeiten, Darstellung von chemisch-technischen
Priparaten, im Gebrauch chemischer Apparate und in einzelnen
technischen Operationen, welche auf chemischen Prinzipien beruhen,
Uebung zu verschaffen.

Dieser praktische Unterricht wahrend des letzten Semesters
in tiglich 2 Unterrichtsstunden wurde unter Leitung des naturwissen-
schaftlichen Lehrers Schubarth dem Assistenten desselben, Dr. Fus s
ibertragen, und die Ausrustung des Laboratorium’s completirt.

Mit dem 1. October 1830 wurde ferner ein wochentlich
zweistiindiger Unterricht in der Mineralogie angeordnet und eben-
falls dem Lehrer Fuss iibertragen.

Am 1. October 1830 wurde fiir die untere Klasse fiir die
Geometrie ein Repetitor, Bau-Conducteur Bohnstaedt, angenom-
men, und dem Modelleur Kiss auch der Unterricht im Ciseliren iiber-
tragen. Den Unterricht im Rechnen iibernahm der Lehrer Bled o w.

Am 1. April 1832 iibernahm der Lehrer Ringleb den bis
dahin von Bohnstiddt ertheilten Unterricht.

Am 1. October 1834 schied Fuss aus, und Dr. Elsner tiber-
nahm seinen Unterricht.



Vom 1. October 1838 an wurde ein wachentlich vierstiindiger
Unterricht in den Elementen der Bau- und Maschinenconstruction
eingerichtet, und derselbe dem damaligen Bau-Inspector Lincke

iibertragen.

Am 1. Juli 1839 schied Mauch aus, in dessen Stelle der
damalige Bau-Conducteur G. Stier trat, dem bald darauf am 1. Oc-
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tober 1842 der jetzige Professor Lohde folgte.
Vom 1. October 1842 an bestand folgender Lectionsplan:

Winter - Semester.

Untere Klasse.

Co
Stun-

Tag. den. Lehrgegenstand., Lehrer.
Montag...... ! 8—12:’ Maschinenzeichnen. ............. Fabr. Comm. Rath Frank.
RE:§ ;' GEOTHOLIIC « v v eavocanrerneneraaeen Prof. Wolff.
4—5 ‘% » Repetitionen........... Dr. Ringleb.
Dienstag..... 8—12  Freihandzeichnen ........... ... | Lehrer Lohde.
2—4 " Physik ....... eereinai e, Prof. Schubarth.
4—5 = Repetitionen............. Dr. Elsuer.
Mittwoch ... 8—12 Maschinenzeichnen.............. * Frank.
8—10 | Modelliren in Thon ............ | Prof. Kiss.
i (fiir einen Theil der Zoglinge)
2—4 ] Praktisches Rechnen............ Oberlehrer Dr. Bledow.
ll
Donnerstag. .| 8—12 ‘: Frethandzeichnen ... ovveel.... Lohde.
2—4 ' Physik........ e Schubarth.
4-5 »  Repetitionen............. Elsner.
Freitag ...... : 8—12 Maschinenzeichnen. ............. Frank.
2d  GeOMCIIC e erernrnenicraronnnenns Wolfl.
4—5 " » Repetitionen . .......... Ringleb.
i b
Sonnabend .. 8—12 Freihandzeichnen ... ...c........] Lolde.
8—10 Modelliven in Thon.......coooe.. Kiss.
: 9—4  Praktischies Reclimen............ Bledow.
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Winter - Semester.

Obere Klasse.

Stun- |
Tag. den. Lehrgegenstand, Lehrer.
Montag...... 8—9 ‘ Mineralogie . «..ovvviveiiiiinnn.. ! Elsner.
9—12 ! Maschinenzeichnen. . . ........... Frank.
2—5 I Physik..coieeiiiiinniiiniinan.., Schubarth.
|
Dienstag..... 7—9 | Mathematische Repetitionen..... Wollf.
(halbe Klasse)
8—12 ! Freihandzeichnen «..o.ovvvveenn. Lohde.
2—5 | Mathematik........ooooviiiianl o Wollf.
Mittwoch ...| 7—9 || Mathematische Repetitionen..... Wolff.
(die andere Hilfte)
8—10! Modelliren in Thon............. Kiss.
8—12" Maschinenzeichnen. .. ........... Frank.
2—5 | Mathematik. ......o.ovvnennne... Wolff.
Donnerstag..; 8—9 J'; Mineralogie .c.oevuiiiiiiiiiii, ‘ Elsner.
9—12 Frethandzeichnen ............... | Lohde.
2—5 | Mathematik. ..o.ovuereninenennne. - Wol
|
Freitag...... 8—12 Bau-Constructionslchre ........ Baurath Lincke.
2—5 ' Physik ..eoiiieiii Schubarth.
|
Sonnabend ..|8—10 : Modelliren in Thon............. Kiss.
8—12 . Freihandzeichnen ................ Lohde.
2—5  Mathematik.eeereenennnnninia.. Wolff.
|
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Winter - Semester.
Suprema.
Tag. S;::'- Lehrgegenstand. Lebrer.
Montag...... 8—12 Entwerfen von Maschinen ...... Fabr. Comm. Rath Wedding.
2—5 || Veranschlagen von Gebiuden...| Fabr. Comm. Rath Brix.
Dienstag..... ‘ §—12 iEutwcrfen von Gebiuden....... Brix.
2—5 | Maschinenlehre. .....oovvnnnnnn.. Wedding.
i
[ 5—8 | Benutzung der Bibliothek.
Mittwoeeh ... 8—125 Zecichnen eigener Entwiirfe.
2—5 ; Veranschlagen von Gebduden...| Brix.
5—8 ! Benutzung der Bibliothek.
Donnerstag..! 8—12 | Entwerfen von Maschinen ...... Wedding.
2—5 | Veranschlagen von Gebiuden...| Brix.
1
|
Freitag...... 18—12 Entwerfen von Gebiuden....... Brix.
2-5 iMaschinenlehre .................. Wedding,
i
Sonnabend . .| 8—12 | Perspective. .evvviviirienienennes Brix.
2—5 || Zeichnen eigener Entwitrfe.

Chemiker arbeiten tiglich im Laboratorium unter Leitung des Dr. Elsner
und benutzen die Bibliothek Dienstag und Mittwoch von 5 bis 8.
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Sommer-Semester.

Untere Klasse.

Tag. S;::' ‘\ Lehrgegenstand. Lehrer.
- ol . .
Montag..... 7—9 | Mathematik. .ooviieiniivninennns Wollll
8—12 | Maschinenzeichnen.............. Frank.
2—4 1 Chemic vovervrrnrianiaannniianens Schubarth.
4—5 »  Repetitionen............. Elsner.
Dienstag..... 1 8—12{ Freihandzeichnen..oevve..... ...l Lohde.
L 94 | Mathematik. . ceeuerernrnennennns. Wolff.
45 ; » Repetitionen .. ..... Ringleb,
Mittwoch ,..: 8—12 | Maschinenzeichnen. .. .covue.. ... Frank.
8—10i Modelliren in Thon............. Kiss.
] (ein Theil der Zéglinge)
2—4 [ Praktischies Rechnen........... Bledow.
45 f‘ Waarenkundesoooeineuionnnenn... Schubarth.
i
Donnerstag..; 7—9 {| Mathematik......oovenenonn. Wolfl.
8—12 1| Freihandzeichnen . ..o.ovevannen. .. Lohde.
24 ‘ CLemie veevereiiieeraienencnanen Schubarth.
451 Repetitionen ,.......eent. Elsner.
Freitag ... 8—12 ; Maschinenzeichnen.............. Frank,
2—4 ' Mathematik . .vrvunerirneinnnnnnn. Wolfl.
4—35 | » Repetitionen ....... Ringleb.
[
Sonnabend .. 8—1‘2'!: Freihandzeichnen.oo.oooia. ..., Lohde.
8—10 | Modelliren in Thon............. Kiss.
2—4 Praktisches Rechnen............ Bledow.
| 4—5 “Waarenkunde..... [ Schubarth.
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Sommer -Semester.

Obere Klasse,

Stun- ‘

‘ Lehrgegenstand.

Tag. den, Lehrer.
Montag...... 8—12 | Bauconstructionslehre ........... Lincke.
2—5 || Angewandte Mathematik........| Brix.
Dienstag..... 8—12 | Freihandzeichnen ......coveen.... Lolde.
2—5 iChemie oovvvieniiininnneninenns Schubarth.
Mittwoch ... 8—12!! Maschinenzeichnen. ............. Frank.
8—10 Modelliren in Thon...ec..e..... Kiss.
2—5 ! Angewandte Mathematik........| DBrix.
|
Donnerstag..|8—12 | Freihandzeichnen . .......... «eo..| Lohde.
2—5 || Angewandte Mathematik........ Brix.
Freitag...... 8-—9 [ Chemie vvveiieernnnncransinnaen. Schubarth.
i
9—12! Angewandte Mathematik ........ Brix.
2—5 :Chcmie .......................... Schubarth.
I
Sonnabend . .| 8=—=12§ Freihandzeichnen ......oocvvae. .t Lohde.
8-10{ Modelliren in Thon............. Kiss.
2--5 || Angewandte Mathematik ........} Brix.
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Sommer-Semester.

Suprema.
T Stun-
ag. den. Lehrgegenstand. Lelirer.
Montag...... 7—12] Arbeiten in der Werkstatt.
1-7 desgl.
Dienstag ....| 7—9 ! Analytische Dynamik............ Brix.
9—12 | Entwerfen von Maschinen ...... Wedding.
2—5 desgl. ... desgl.
Mittwoch ...] 7—9 | Maschinenlehre.................. Wedding.
9—12 || Entwerfen von Maschinen ...... desgl.
2—-5 desgl. ... desgl.

Donnerstag. .| 7—12 | Arbeiten in der Werkstatt.

1—-7 desgl.

Freitag ...... 7—9 | Analytische Dynamik....... esso.| Brix.
9—12 ! Arbeiten in der Werkstatt.
1-7 desgl.

Sonnabend ..| 7—9 | Maschinenlehre...cooonuunnnane.. Wedding.
9—12 Arbeiten in der Werkstatt.
1-7 desgl,

Chemiker arbeiten tiglich im Laboratorium unter Leitung des Dr. Elsner
und benutzen dic Bibliothek Dienstag und Mittwoch von 5 bis 8.
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Schon im Jahre 1827 machte sich das Bediirfniss einer rium-
lichen Erweiterung der Anstalt, die von jetzt an beziglich der tech-
nischen Schule den Namen »Gewerbe-Institut« fihrt, geltend. Es
bot sich Gelegenheit zum Ankauf des angrenzenden alten ehemaligen
Pagenhauses, Klosterstrasse 35, und auf den dieserhalb erstatteten
Immediat-Bericht vom 13. Mirz 1827°) erfolgte die Kabinets-Ordre
vom 24. Mirz desselben Jahres®’), durch welche nicht allein der
Ankauf dieses Hauses genehmigt, sondern auch die zum Umbau
desselben erforderliche Summe verfiigbar gemacht wurde.

Der Umbau erfolgte in den Jahren 1827 bis 1831. TFerner
wurden bis zum Jahre 1844 ausser verschiedenen mehr oder weniger
erheblichen Reparaturen mancherlei bauliche Aenderungen in Aus-
fihrung gebracht, insbesondere das Hauptgebiude No. 36 mit dem
dazu gehorigen Fligel und Hintergebiude erhéht, und eine vom
Stadtgericht angekaufte Fliche behufs Vergrosserung der Werk-
stitten bebaut.

Der Lectionsplan des Gewerbe-Instituts wurde vom 1. Juni
1843 an dahin abgeiindert, dass dem Unterricht in der Baucon-
structionslehre im Sommer- Semester vier und im Winter-Semester
wochentlich drei Stunden zugesetzt, und diese von dem Unterricht
im Freihandzeichnen in Abzug gebracht wurden.

Im Jahre 1845 schied Beuth aus seciner Stellung. Die von
ihm gegriindete Anstalt zihlte damals 101 Schiiler, und die wihrend
ihres 24jihrigen Bestehens von ihr erzielten Erfolge hatten bei allen
weiterblickenden Fachgenossen vollste Anerkennung gefunden.

7)) Anlage C.
**) Anlage D.







ZWEITE PERIODE.
1845—1857.

Der Nachfolger Beuth’s im Directorat des Gewerbe-Instituts war
der jetzige Ober-Priisident der Rheinprovinz, Wirkliche Geheime
Rath von Pommer Esche, der die Leitung der Anstalt ganz im
Sinne seines Vorgingers fortfiihrte.

Wihrend seiner Amtsfihrung wurden im Jahr 1846 die Bau-
lichkeiten durch Anlage eines zu einer Giesserei bestimmten Gebiudes
erweitert. Auch sind folgende Aenderungen im Unterrichtsplane zu
vermerken:

Am 1. October 1846 itbernahm der jetzige Professor Wiebe
einen Theil des bis dahin von dem Geheimen Ober-Regierungsrath
Wedding ertheilten Unterrichts, namlich Maschinenlehre und Ent-
werfen von Maschinen. Von demselben Zeitpunkte an wurde dem
Unterricht in der Mineralogie wochentlich eine Stunde hinzugelegt,
sowie am 1. November 1846 ein Unterricht in der architektonischen
Formenlehre eingerichtet, und derselbe dem Lelrer Lol de iiber-
tragen.

Der Unterricht im Rechnen wurde auf zwei Stunden in der
Woche beschrinkt.

Den bis dahin von dem Fabriken- Commissionsrath Brix er-
theilten Unterricht im Entwerfen von Gebiuden iibernalim der Archi-
tekt Lohde am 1. Januar 1848.

Die politischen Bewegungen des Jahres 1848 blieben natiirlich
nicht ohne Einfluss auf das Gewerbe-Institut. Die auftauchenden
Freiheits-Ideen passten wenig zu der bis dahin aufrecht erhaltenen
strengen Disciplin der Anstalt, die nunmehr als Tyrannei verschrieen
wurde. Von manchen Seiten wurde sogar die ganze Einrichtung
und Organisation der Anstalt als eine verfehlte bezeichnet, obwoll



—_— 24

eine grosse Zahl von wissenschaftlich gebildeten Technikern aus
dem Institut hervorgegangen war, deren Bestrebungen in allen Pro-
vinzen des Staats sich bemerkbar gemacht hatten und selbst im
Auslande Anerkennung fanden.

In der That waren die Anreger, Schopfer und Leiter der
meisten grossartigen industriellen Unternehmungen unseres Vater-
landes ehemalige Zoglinge des Instituts.

Die Anstalt stellte allerdings grosse Anforderungen an ihre
Zoglinge: sie verlangte cine bedeutende Fassungskraft, um den
in einer verhilltnissmiissig kurzen Zeit dargebotenen Lehrstoff auf-
nehmen zu kénnen, und einen eisernen Fleiss, um denselben zu ver-
arbeiten. Schiiler, welche den Anspriichen nicht in ihrem ganzen
Umfange gerecht zu werden vermochten, oder deren Lerneifer
erlahmte, wurden unnachsichtlich wieder entfernt. Nicht selten
war die Zahl der zu Michaelis neu eingetretenen Zdglinge schon
nach Ablauf des ersten Semesters auf ein Drittheil oder ein Viertel
zusammengeschmolzen. Der dreijahrige Cursus im Gewerbe- Institut
bildete das Purgatorium der jungen Techniker; wer am Schlusse
desselben mit dem Zeugniss der Reife ausschied, war wohl aus-
geriistet fiir den industriellen Wettkampf, der im praktischen Leben
seiner harrte. Der Staat vertrat bei den Ziglingen wihrend der
ganzen Studienzeit gleichsam Vaterstelle, indem er ihnen ohne Aus-
nahme nicht allein freiten Unterricht, sondern auch die zu ihrem
Unterhalt erforderlichen Mittel in ausreichendem Masse zu Theil
werden liess; er war daher auch im allgemeinen Interesse sowoll
berechtigt als verpflichtet, fiir diese Wohlthaten ausserordentliche
Leistungen zu fordern.

Die Wohlthaten wurden freilich noch fortwihrend gewéhrt,
aber die Verhiltnisse hatten sich seit der Griindung der Anstalt
vielfach umgestaltet und liessen manche Einrichtungen nicht mehr
als zeitgemiiss erscheinen. Das Gewerbe-Institut bedurfte zwar
ciner Reorganisation, um es wieder mit den Anforderungen der Zeit
in Einklang zu bringen, jedoch der Kern desselben war vollkom-
men gesund.

Die Reorganisation begann damit, dass der damalige Chef
des Handelsministeriums, Freiherr von Patow, unterm 15. Mai 1848
die Stipendien auf 200 Thlr. ermiissigte, was im Hinblick auf ganz
unbemittelte Zoglinge eine Hirte enthielt, da diese Summc zur Be-
streitung der nothwendigsten Lebensbediirfnisse nicht ausreicht.
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In Zeiten politischer Aufregung ist man bestrebt, éiberall zu sparen,
auch da, wo das Sparen nicht angebracht ist.

Andererseits wurde den Zoiglingen der oberen Klasse in so-
weit eine Vergiinstigung zu Theil, als ihnen der Minister der geist-
lichen etc. Angelegenheiten mittelst der an den Rector und Senat
der Universitit gerichteten Verfiigung vom 19. Juli 1848 die Berech-
tigung zum Horen der Vorlesungen an der Universitit gewihrte.

Inzwischen wurde am 1. August 1848 der Geheime Rath
von Pommer Esche, wegen zunehmender Ausdehnung seiner
Geschiifte im Ministerium, von der Direction des Gewerbe-Instituts
entbunden, und solche commissarisch dem Geheimen Bergrath
von Carnall ubertragen.

Der zweite Akt der beschlossenen Reorganisation bestand
darin, dass der inzwischen zum Handelsminister ernannte ehemalige
Zogling des Gewerbe-Instituts, Milde, durch Circular-Erlass vom
10. September 1848 das Dienstverhiltniss simmtlicher Lehrer der
Anstalt zum 1. April 1849 kiindigte. Die Kiindigung wurde damit
motivirt, » dass die I'rage, ob und in welcher Weise das Gewerbe-
Institut fortbestehen sollte, noch der Berathung einer Commission
unterliege, von deren Vorschligen es abliingig gemacht werden
miisse, ob und in wie weit das jetzige Lehrer-Personal beizube-
halten sei. «

Wihrend dieser Wirren schied der Geheimrath von Car-
nall zu Anfang des Jahres 1849 aus, und der Gewerbeschul-
Director Egen trat an seine Stelle,

Nach dem bald darauf erfolgten Tode des Letzteren wurde
zu Anfang October 1849 die Direction des Gewerbe-Instituts dem
Director der hoheren Birger- und Provinzial-Gewerbeschule zu
Trier, Dr. Druckenmiiller, iibertragen. Kurz vorher hatte der
damalige Handels-Minister, I'reiherr von der Heydt, durch
Circular - Verfiigung vom 4. September 1849 simmtlichen ILchrern
eréflnet, dass, da die Berathungen iiber die Aenderungen des Lehr-
plans, in deren Voraussicht die Kiindigung der Lehrer erfolgt sei,
noch nicht zu cinem definitiven Abschluss hitten gebracht werden
konnen, der Unterricht im kommenden Winter-Semester 1849/560
noch nach dem bisherigen Lehrplan erfolgen werde. Die Lehlrer
wurden zugleich ersucht, den Unterricht in dem bisherigen Ver-
hiltniss fortzusetzen.
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In Folge der getroffenen Massregeln schieden folgende
Lehrer aus:

Frank am 1. October 1848,
Schubarth am 1. October 1849,
Brix am 31. Mirz 1850,
Ringleb am 1. April 1850,
Lincke am 1. October 1850.

Dagegen traten neu ein:

Die Professoren Dove, Magnus und Rammelsberg, der
damalige Bau-Inspector Manger und der Lehrer Pohlke.

Fir die Verwaltung des Hauses wurde am 31. December 1849
ein Curatorium bestellt, bestehend aus einem Ministerial-Commissarius,
einem Mitgliede der technischen Gewerbe-Deputation und dem Direc-
tor des Gewerbe-Instituts. Das Mitglied der technischen Gewerbe-
Deputation fithrte insbesondere die Aufsicht iiber die dieser Behirde
iiberwiesenen Riume mit den darin zur gemeinschaftlichen Benutzung
aufgestellten Sammlungen von Maschinen, Modellen, Gypsen und
Bronzen, einschliesslich der Bibliothek, wohingegen die Beaufsich-
tigung der ibrigen Riume und der simmtlichen Lehrmittel dem
Director des Instituts oblag. Zu den Functionen des Ministerial-
Commissarius gehorte namentlich die Curatel iiber die Kasse des
Gewerbehauses.

‘Wegen der den cinzelnen Mitgliedern des Curatoriums speciell
iibertragenen Geschifte, die sich nicht immer scharf sondern und
begrenzen liessen, entstanden mancherlei Differenzen, wodurch von
vorn herein die Zweckmissigkeit der getroffenen Anordnung wieder
in Frage gestellt wurde.

Die kiinftige Verfassung des Gewerbe -Instituts war inzwischen
Gegenstand eingehender Berathungen gewesen, bei denen man sich
bald iiberzeugte, dass dic Reorganisation sich auf die Provinzial-
Gewerbeschulen mit erstrecken miisse.

Es fehlte ein fir diese Schulen massgebender Normal-
Lectionsplan, sowie ein allgemein giiltiges Priifungs-Reglement
mit der Bestimmung tiber die den ausgestellten Zeugnissen beizu-
legenden Berechtigungen.

Es war daher zuerst der Lectionsplan fiir die Provinzial-
Gewerbeschulen aufzustellen, weil der Lectionsplan des Gewerbe-
Instituts, dessen Zoglinge zum grossten Theil aus den genannten
Anstalten kommen, da ankniipfen muss, wo jener aufhért. Ferner
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blieb es wiinschenswerth, den bisher im Gewerbe- Institut ertheilten
elementaren Unterricht méglichst vollstindig schon in den Provinzial-
Gewerbeschulen zum Abschluss zu bringen, um dadurch eine ange-
messene Erweiterung des Unterrichtsfeldes des Gewerbe- Instituts
zu ermdéglichen.

Die Berathungen iiber die Reorganisation des Gewerbeschul-
wesens in Preussen wurden im Jahre 1850 beendigt.

Das Resultat derselben war ausser einem Plane zur Orga-
nisation der Provinzial-Gewerbeschulen und einem Reglement fiir
die Entlassungs-Priifungen an diesen Anstalten das hier folgende

Regulativ fiir die Organisation des Koniglichen Gewerbe- Instituts.

§ 1.

Die Aufnahme von Ziglingen in das Konigliche Gewerbe - Institut
findet alljihrlich am 1. October statt.  Bewerber, welche nicht auf den Ge-
nuss eines Stipendiums Anspruch machen, haben sich bis zum 1. September
jeden Jahres schriftlich unter Einreichung der ndthigen Papierc bei dem
Director des Gewerbe-Instituts zu melden.

§ 2.

Die Bedingungen der Aufnahme sind:

a) Der Bewerber muss wenigstens 17 und darf hichstens 27 Jahre
alt sein, was durch seinen Geburtsschein nachzuweisen ist.
Nur aussergewhnliche Umstéinde kénnen hierbei eine Ausnahme
veranlassen.

b} Er muss sich darliber ausweisen, dass er wenigstens ein Jahr
regelmissig praktische Arbeiten als seine Hauptbeschiiftigung
getricben habe, es sei denn, dass er Chemiker werden wolle.

¢) Er hat nachzuweisen, dass er entweder bei einer zu Entlas-
sungs - Priifungen berechtigten Provinzial- Gewerbeschule oder
Realschule oder bei einem Gymnasium das Zeugniss der Reife
erlangt hat.

d) Auslinder, welche den Erfordernissen ad a. und b. entsprechen,
werden, so lange es die Riumlichkeiten gestatten, zugelassen,
wenn sie vor einer dazu bestellten Priifungs-Commission im
Koniglichen Gewerbe-Institute selbst eine geniigende Vorbil-
dung nachweisen.

So lange jedoch micht in jeder Provinz des Staates mindestens eine
Provinzial- Gewerbeschule besteht, welche das Recht zu Entlassungs - Priifun-
gen besitzt, findet auch fiir Inlinder in den ersten Tagen des Monats Octo-
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ber jeden Jahres im Koniglichen Gewerbe-Institut eine Aufnahme - Priifung
statt. Bei dersclben ist vorzugsweise darauf zu schen, dass die Kennt-
nissc der Bewerber in der Elementar-Mathematik, so weit dieselbe zu dem
Unterrichtskreise der Provinzial- Gewerbeschualen gehort, vollstindig geniigen.

§ 3
b- .
Die Ziglinge des Koniglichen Gewerbe-Instituts zerfallen in Mecha-
niker, Chemiker und Bauhandwerker.

§. 4.

Der theoretische Unterricht dauert flir alle Ziglinge drei Jahre und
zerfillt in drei Curse.

Den Mechanikern und Chemikern wird auch Gelegenheit zu prakti-
schen Arbeiten in den Werkstitten und dem Laboratorium des Gewerbe-
Instituts geboten; diese beginnen schon vor dem Abschlusse des theoretischen
Unterrichts. Den Mechanikern ist gestattet, diese Arbeiten nach Vollendung
des letzteren noch ein Jahr lang fortzusetzen.

-

§. 5.
Der theoretische Unterricht ist anfangs gemeinschaftlich fiir die
drei Categorien der Ziglinge; spiiter tritt cine Trennung nach Fichern ein.
Der gemeinschaftliche Unterricht umfasst folgende Gegenstiinde:
im I. Cursus:
a) Reine Mathematik, und zwar:
Stereometric und sphiirische Trigonometric;
beschreibende Geometrie;
Algebra, Differential- und Iniegral-Rechnung;
analytische Geometric, Curvenlehre;
praktisches Rechnen;

b) Physik;

¢) Chemie;

d) Linecarzeichnen, besonders Constructionen der bheschreibenden
Geometrie, Schatten-Construction und Perspective; dann Ma-
schinenzeichnen;

¢) Freihand- und architektonisches Zeichnen;

im IL Cursus:
a) Reine und angewandte Mechanik, in analytischer Darstellung;
b) Wiederholungen und Ergiinzungen aus Physik und Chemie;
¢) Mincralogie;
d) Bau-Materialienkunde und Bau - Constructionslehre.
Der getrennte Unterricht erstreckt sich auf folgende Gegenstiinde :

A. Fiir die Mechaniker:
im II. Cursus:
Ausfiihrliche Maschinenlehre: iiber Maschinen - Baumaterialien;
die einfachen Maschinentheile; Maschinen, die bei Bauten vor-
kommen; Maschinenverbindungen; Vortrag und Ucbungen;



im III. Cursus:

a) Fortsetzung der Maschinenlehre; Kraftmaschinen, insbesondere
Dampfmaschinen; Uebungen im Entwerfen;

b) {iber Eisenbahnen und eiserne Bau- Constructionen;

¢} Mechanische Technologie;

d) Arbeiten in der Werkstitte (an 3 Wochentagen).

B. Fiir die Chemiker:
im II. Cursus:
a) Chemische Technologie;
b) Analytische Chemie;
¢) Arbeiten im Laboratorium (an 2 Tagen jeder Woche);
im III. Cursus:

a) Arheiten im Laboratorium (tiglich);
b) Abriss der Maschinenlchre.

C. Fiir die Bauhandwerker:
im 1I. Cursus:

a) Frethand- und architektonisches Zeichnen; Entwerfen von
Bau -Constructionen, namentlich Stein - Verband und Holz-
Verbindungen;

b) Modelliren in Thon;

im HI. Cursus:
a) Entwerfen und Veranschlagen von Gebduden;
b) Steinschnitt, ein Semester;
¢) iiber Feuerungs- Anlagen, ein Semester;
d) iiber Anlage von Fabrikgebiuden;
e) Abriss der Maschinenlehre (mit den Chemikern);
f) Modelliren von Bau-Constructionen in Gyps, Holz oder Stein.

Simmtliche Vortrige, bei denen das Gegentheil nicht vermerkt ist,
werden durch zwei Semester fortgesetzt.

§. 6.

Die Zahl der wochentlichen Unterrichtsstunden ist fiir jeden Cursus,
so lange keine praktischen Arbeiten dazwischentreten, auf 36 bestimmt.

Ferien finden statt vom 15. August bis zum 1. October jeden Jahres,
ausserdem zu Weihnachten und Ostern jedesmal 10 Tage.

§ 7
Den Zoglingen des ersten Cursus ist gestattet, statt an den prakti-
schen Arbeiten sich an anderen als den speziell fiir sie bestimmten Vortriigen
zu betheiligen. Insofern sie jedoch dadurch gehindert wiirden, an den letz-
teren Theil zu nehmen, ist die Genehmigung des Directors dazu néthig.



— 30 —

§. 8.

Junge Leute, welche sich nicht einem besonderen technischen Fache
widmen, sich aber eine allgemecine technische Ausbildung am Koniglichen
Gewerbe - Institut erwerben wollen, konnen mit Genehmigung des Directors
an den Vortrigen des Instituts, so weit es der Raum gestattet, Theil neh-
men, ohne an die vorgeschricbenen Curse gebunden zu sein.

§ 9.

Zur Erlduterung des Unterrichts dienen die Sammlungen des Ge-
werbehauses, welche den Lehrern jederzeit zu Gebote stehen. Ausserdem
ist den Zoglingen der Besuch der Sammlungen von Modellen, Bronzen und
Gypsen, so wie die Benutzung der Bibliothek, nach dem bestehenden Regu-
lativ gestattet.

§. 10.

Die mechanischen Werkstiitten des Instituts haben nicht bloss die
Aufgabe, die Zoglinge zu unterrichten, sondern auch die, Versuche anzu-
stellen, neue Maschinen zu construiren und Modelle fiir allgemeine gewerb-
liche Zwecke, so wic zum Unterrichte am Koniglichen Gewerbe - Institut und
an den Provinzial- Gewerbeschulen , anzufertigen.

§ 11
Der Unterricht am Koniglichen Gewerbe - Institut ist unentgeltlich.

§ 12

Um unbemittelten jungen Leuten den Besuch des Gewerbe - Instituts
moglich zu machen, werden denselben, so weit es die Fonds gestatten, ganze
oder halbe Stipendien gewiihrt.

Diese sind theils Staats-Stipendien, theils Stipendien der von Seydlitz-
schen Stiftung. Die Verleihung der letzteren stcht dem Curator der Stiftung
zu, welcher in Erledigungsfillen die Offentliche Bekanntmachung veranlasst.
Hinsichtlich der Staats-Stipendien, deren Verleihung von dem Ministerium fiir
Handel, Gewerbe und dffentliche Arbeiten erfolgt, sind folgende Bestimmungen
festgesetzt ¢

a) Der Betrag eines ganzen Stipendiums ist 200 Rthlr. jibrlich;
iiber ihn hinaus konnen nur ausnahmsweise und in dringenden
Fillen temporaire Unterstiitzungen gewithrt werden.

b) Auswiirtigen Stipendiaten kann zu ihrer Hierherkunft beim Ein-
tritt in das Konigliche Gewerbe-Institut, sowie auch zur Riick-
reise nach vollendetem Cursus, cine angemessene Reise-Unter-
stiitzung gewithrt werden.

c) Stipendiaten, welche das Institut freiwillig oder gezwungen ver-
lassen, ohne den theorctischen Cursus darin vollstindig absol-
virt zu haben, erhalten keine Reise-Unterstiitzung.

d) Auslinder und die im §. 8 bezcichneten Zuhiorer erhalten weder
Stipendien noch Reisegelder.

¢) Die Bedingungen zur Erlangung eines Stipendiums sind : tiich-
tige Leistungen, sittliches Verhalten und Bediirftigkeit. Die
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Verleihung derselben wird bis auf Weiteres durch folgende
Bestimmungen geregelt :

A. Die einzelnen Koniglichen Regierungen haben im Monat
Juni jeden Jahres eine Aufforderung zur Bewerbung um
die Stipendien in dem Amtsblatte ihres Verwaltungs-Be-
zirks zu erlassen, wobei die Einreichung folgender Zeug-
nisse zu verlangen ist:

1. Der Geburtsschein des Bewerbers;

2. ein Gesundheits-Attest, in welchem ausgedriickt sein
muss, dass der Bewerber die korperliche Tiichtigkeit
fir die praktische Ausiibung des von ihm gewiihlten
Gewerbes und fiir die Anstrengungen des Unterrichts
im Institute besitze;

(=5

. ein Revaccinations- Attest;

4. das Zeugniss der Reife von einer der unter §. 2 ge-
nannten Anstalten oder, wenn der Bewerber ein solches
nicht besitzt, seine Schulzeugnisse;

5. die iiber seine praktische Ausbildung sprechenden

Zcugnisse;

[=2]

. ein Fiithrungs-Attest;

7. ein Zeugniss der Ortsbehirde, worin die Vermégens-
verhilltnisse des Bewerbers niher bezeichnet und ins-
besondere bescheinigt ist, dass der Bewerber nicht im
Stande sein wiirde, ohne Unterstiitzung das Konigliche
Gewerbe-Institut zu besuchen;

8. die iiber die militairischen Verhiltnisse des Bewerbers
sprechenden Papicre, aus denen hervorgehen muss,
dass die Ableistung sciner Militairpflicht keine Unter-
brechung des Unterrichts fiir ihn herbeifithren werde.

B. Ein Zeugniss der Reife von ciner Provinzial-Gewerbeschule
mit dem Pridikate: mit Auszeichnung bestanden,
gewihrt dem Inhaber einen Anspruch auf cin Stipendium,
wenn derselbe auch den iibrigen Bedingungen der Aufnahme
in das Gewerbe-Institut entspricht.

C. Ausserdem kann jede Konigliche Regierung jihrlich einen
Bewerber, der mit einem Zeugniss der Reife versehen ist
und den {ibrigen Bedingungen der Aufnahme entspricht, in
Vorschlag bringen. Unter sonst gleichen Umstiinden be-
griinden Zeugnisse von Provinzial-Gewerbeschulen vor denen
anderer Lchranstalten cinen Vorzug. Uebrigens sind die
Zcugnisse auch der iibrigen Bewerber, welche die Regie-
rung zur Aufnahme nicht vorschligt, dem Minister fiir
Handel, Gewerbe und Offentliche Arbeiten, welcher sich
die Entscheidung vorbehilt, einzureichen.
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D. Jungen Leuten, welche ein Zeugniss der Reife noch nicht
erlangt haben, kinnen vor ihrem Eintritt in das Gewerbe-
Institut Stipendien nicht verliehen werden. Diese Verlei-
hung kann vielmehr, so lange dic im §. 2 vorgesehene
Aufnahme-Priifung im Gewerbe-Institute selbst fortbesteht,
nur nach Ableistung derselben auf Grund cines Vorschlags
der Priifungs-Commission crfolgen. Um es jedoch unbe-
mittelten jungen Leuten zu erméglichen, sich zu jener Prii-
fung zu sistiren, kann aus jedem Regierungs-Bezirk, in
welchem eine Provinzial-Gewerbeschule mit dem Recht zu
Entlassungs-Priifungen nicht besteht, cin Bewerber zu ciner
Reise-Unterstiitzung in Vorschlag gebracht werden. Die Ko-
nigliche Regicrung hat sich aber vorher durch ein nach Mass-
gabe der Verftigung vom 15. Mai 1848 und mit Riicksicht
auf die jetzt geforderte grossere Vorbildung anzustellendes
Tentamen von der Wahrscheinlichkeit sciner Aufnahme in
das IKOnigliche Gewerbe-Institut zu iiberzeugen und ihrem
Berichte die dariiber gefiihrten Verhandlungen beizuftigen.

E. Die Anmeldungen der Bewerber scitens der Koniglichen
Regicrungen miissen spiitestens bis zum 15. August bei dem
Koniglichen Ministerium eingchen.

F. Diec gegenwiirtigen Bestimmungen treten mit dem Jahre 1851
in Kraft; fiir das laufende Jahr ist {iherall noch nach der
Verfiigung vom 15. Mai 1848 zu verfahren, jedoch mit der
Modification, dass nur solche Stipendiaten in Vorschlag
gebracht werden diirfen, welche sich die Kenntnisse in der
Elementar-Mathematik, so weit diese zu dem Unterrichts-
kreise der Provinzial-Gewerbeschulen gehort, ganz voll-
stiindig erworben haben.

§. 13.

Um ecine stetige Entwickelung des Koniglichen Gewerbe-Instituts zu
sichern, wird ecin Studicnrath gebildet, welcher die Veriinderungen in dessen
Organisation zu berathen und dem Minister fiir Handel, Gewerbe und 6ffent-
liche Arbeiten zur Genehmigung vorzulegen hat.  Derselbe wird bestchen :

a) aus cinem hoheren Beamten des Ministerivms fiic Handel, Ge-
werbe und Gffentliche Arbeiten als Vorsitzendem

b) aus dem Dircctor des Gewerbe-Instituts als dessen Stellvertreter;

c) aus zwei Lehrern des Gewerbe-Instituts;

d) aus zwei anderen Minnern der Wissenschaft und Technik.

Berlin, den 5. Juni 1850.

Der Minister fiir Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten.
von der leydt.
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Die Umgestaltung des bisherigen Lectionsplans konnte wegen
der beiden vorhandenen Curse nur nach und nach bewirkt werden.
Erst der Lectionsplan vom 1. October 1852 brachte den Unterricht
in Uebereinstimmung mit dem neuen Regulativ.

Von den zu diesem Termine neu eingetretenen Zéglingen waren
ctwa schon % im Besitz eines Schul-Zeugnisses der Reife (§. 2. c.).

Die bereits frither in Aussicht genommene Auflssung des
Curatoriums des Gewerbe-Instituts erfolgte durch Verfiigung vom
5. Juli 1852. Der Director iibernahm nunmehr, ausser den ihm
bis dahin iiberwiesen gewesenen Geschiften, die Leitung der Werk-
stiatten, spater (1853) die Curatel iiber die Gewerbehauskasse, sowie
die Gesammt-Rechnungslegung mit Ausnahme der dem Geheimen
Regierungsrath Wedding verbliebenen Fiithrung der Special-Rech-
nung iiber das Inventar der technischen Gewerbe-Deputation.

In den Jahren 1854 und 55 erfolgte der Ankauf der Hiuser
Sieberstrasse 1 und 2 und Klosterstrasse 33 und 34. Die zahlreichen
Gesuche um Aufnahme in die Anstalt machten im Jalre 1855 die
Einrichtung eines Parallel- Cétus nothwendig.

Das Bediirfniss der Anregung zu gewerblichen Studien durch
Gewithrung von Benefizien war nicht mehr in demselben Masse vor-
handen wie frither, und es schien daher nicht gerechtfertigt, die
bisher den Zoglingen gewihrte Begiinstigung in gleichem Umfange
fortbestehen zu lassen. Auch war mit Riicksicht hicrauf die Zahl
der Stipendien schon seit einigen Jahren durch grissere Strenge bei
der Auswahl der Bewerber vermindert worden.

Um in dieser Bezichung zu einer festen Regel zu gelangen,
wurde durch Ministerial - Verfigung vom 5. Marz 1855 die Zahl der
Regierungs- Stipendien, der Zahl der Regierungsbezirke entsprechend,
auf 26 beschriankt, auch zugleich bestimmt, dass fortan Reiseunter-
stiitzungen den Stipendiaten weder beim Eintritt in die Anstalt noch
fiic die Riickreise zu gewihren seien.

Durch dieselbe Verfiigung wurde ferner unter Aufhebung
des §. 11. des Regulativs fiir den Besuch des vollstindigen Cursus
einer Klasse, vom 1. October 1856 an ein Honorar von 40 Thlrn.
jahrlich, und fiir Hospitanten ein Honorar von % Thlrn. pro Se-
mester fiir jede wochentliche Stunde festgesetazt.

Den Stipendiaten verblieb die Vergiinstigung des freien Un-
terrichts; unbemittelten Nichtstipendiaten konnten auf den Antrag
der Koniglichen Regierungen Unterrichts - Freistellen bewilligt werden.

5
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Ferner wurde dem Director des Gewerbe-Instituts die Be-
fugniss beigelegt, Zoéglinge auf Grund nachgewiesener Bediirftigkeit
von der Entrichtung des Honorars zu entbinden.

Im Jahre 1855 wurde mehreren Lehrern der Anstalt durch
Bewilligung eines Urlaubs und einer angemessenen Reiseunterstiitzung
Gelegenheit geboten, die Pariser Industrie - Ausstellung zu besuchen,
um von den Verhiltnissen und den Fortschritten der dort vertrete-
nen Industrie nihere Kenntniss zu nehmen.

Die durch Verfigung vom 16. September 1856 neu einge-
richtete Konigliche Musterzeichenschule wurde mit dem Gewerbe-
Institute verbunden.

Am 1. October 1856 trat der Director Druckenmiiller von
der Leitung des Gewerbe-Instituts zuriick. Bei seinem Ausscheiden
zihlte die Anstalt 253 Zoglinge.




DRITTE PERIODE.
1857—1871.

Axn 1. Januar 1857 erfolgte die Ernennung des Geheimen Ober-
Bauraths Nottebohm, bis dahin Telegraphen-Directors, zum
Director des Koniglichen Gewerbe-Instituts. Derselbe hatte in
friiheren Jahren bereits vertretungsweise als Lehrer an der Anstalt
fungirt und war mit den Verhiltnissen derselben bekannt. Als
Mitglied der technischen Deputation fiir Gewerbe konnte ihm nach
dem am 1. April desselben Jahres erfolgten Ausscheiden des Ge-
heimen Regierungsraths Wedding als Bibliothekar und Conservator
der Sammlungen die gesammte Verwaltung des Gewerbehauses
itbertragen werden.

Der schlechte Zustand der Gebiude erforderte die sofortige
Vornahme umfangreicher Reparaturen und baulicher Aenderungen,
wodurch zugleich die unerwiinschte Theilung der dritten Klasse
wieder in Wegfall gebracht werden konnte. Auch das Laboratorium
wurde vergrissert.

Da ein Bedirfniss zur Gewihrung von Unterstiitzungen in
dem Masse wie ehedem nicht mehr vorhanden war, so wurden
durch Ministerial - Verfiigung vom 23. Mirz 1857 die Koniglichen
Regierungen angewiesen, fortan zur Gewihrung von Staats-Stipen-
dien nur solche Bewerber in Vorschlag zu bringen, welche, wenn
sie die Abgangs-Priifung auf einer Provinzial-Gewerbeschule ab-
gelegt, das Pridicat »mit Auszeichnung bestanden« erlangt, und
wenn sie ein Gymnasium oder eine Realschule besucht hatten,
Zeugnisse aufzuweisen vermdgen, welche vorziigliche ILeistungen
und hervorragende Iihigkeiten ausser Zweifel stellen. Es wurde
zugleich den Regierungen empfohlen, dahin zu wirken, dass die
Gemeindebehdrden, namentlich in den grésseren Stidten, Stipendien
aus Kommunalmitteln zum Besuch des Gewerbe-Instituts fiir hiilfs-
bediirftige Angehdérige begriindeten.
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Ferner wurde durch Ministerial - Verfiigung vom 21. Juni 1857
bestimmt, dass mit Ausnahme der Stipendiaten und der Inhaber
von Unterrichtsfreistellen, jeder Zigling, welcher sich als Chemiker
ausbilden will und seine Bediirftigkeit nicht nachweisen kann, mit
dem Eintritt in die zweite Klasse ausser dem fiir alle Zaoglinge
gleichmiissig normirten Honorar von 40 Thlrn. noch ein Honorar
von jahrlich 50 Thirn. zur Bestreitung der baaren Auslagen fiir die
Arbeiten im Laboratorium zu entrichten hat.

Die im Jahre 1858 beabsichtigte Einrichtung eines Cursus
fir Schiffbaver, um jungen Leuten, welche sich dem Schiffbau
widmen, Gelegenheit zum Erwerbe einer umfassenderen wissenschaft-
lichen Ausbildung zu gewéhren, als sie die Schiffbauschule zu Grabow
bei Stettin darzubieten vermag, musste aus verschiedenen Griinden
vertagt werden.

Zn Michaelis 1858 wurde den Bergeleven Gelegenheit gegeben,
sich an den Vorlesungen iiber Metallurgie im Gewerbe-Institut zu
betheiligen.

Durch das Allerhéchsten Orts genehmigte Statut vom 25. Ja-
nuar 1857 und dessen Nachtrag vom 11. Marz 1859 begriindeten die
Benny Burchardt'schen Eheleute zu Landsberg a. d. W. ein
Stipendium Dbei dem Koéniglichen Gewerbe-Institut, bestehend aus
den jihrlichen Zinsen von vier Koniglich Preussischen Staats-An-
leihe - Scheinen des Jahres 1856 & 1000 Thlr. Dasselbe wird von
dem Koniglichen Ministerium fiir Handel, Gewerbe und 6ffentliche
Arbeiten unter denselben Bedingungen wie die Staats-Stipendien,
jedoch ausschliesslich an Ziglinge jiidischen Glaubens verliehen. —

Der Ausspruch, dass jeder Stillstand einen Riickschritt bil-
det, findet auch auf Lehranstalten Anwendung. Ihr Unterrichts-
gebiet bedarf von Zeit zu Zeit der Erweciterung, um es wieder mit
den Fortschritten der Wissenschaft in Uebereinstimmung zu bringen.
Aber auch ihre sonstige Organisation muss zeitweise den veriinderten
Verhiltnissen und gesellschaftlichen Zustinden wieder angepasst
werden. Namentlich sind es die technischen Iehranstalten, bei
denen naturgemiss die Entwickelungsstadien in rascher Aufeinander-
folge eintreten.

Auf dem Unterrichtsfelde des Gewerbe-Instituts hat von der
Zeit seiner Griindung an, wic die fast jihrlich erweiterten Lections-
pline darthun, niemals ein Stillstand, vielmehr eine stetige, bald
melr bald weniger bestimmt hervortretende Fortentwickelung statt-
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gefunden. Dagegen blieb die Stellung der Zoglinge der Anstalt
gegeniiber constant dieselbe wie bei Griindung des Instituts, obwohl
eine neue Generation mit ganz anderen Anspriichen an Stelle der
alten getreten war.

Bis gegen das Jahr 1848 hin, wo der Staat jedem Zégling
ohne Ausnahme freien Unterricht und jahrlich 300 Thlr. zu seinem
Lebensunterhalt gewihrte, war es gerechtfertigt, den gesammten
theoretischen Unterricht obligatorisch zu machen, den Besuch der
Unterrichtsstunden strenge zu iiberwachen und durch tigliche Re-
petitionen sich von den Fortschritten der Zoglinge zu {iberzeugen.

Als aber von jenem Zeitpunkte an der Betrag eines Stipen-
diums erst auf 200 Thlr. herabgesetzt, dann spater ihre Zahl auf
26 reducirt, und ibre Verleihung an den Besitz eines Schulzeug-
nisses der Reife mit dem Pridicat »mit Auszeichnung bestanden«
gekniipft wurde, wihrend alle iibrigen Zdglinge, sofern sie nicht
ihre Bediirftigkeit unzweifelhaft nachzuweisen vermochten, ein nicht
unbedeutendes Unterrichts-Honorar zu zahlen hatten, war das bis
dahin obwaltende patriarchalische Verhaltniss zwischen Anstalt und
Zoglingen unhaltbar geworden. Zudem war der Grad allgemeiner
Bildung der Letzteren ein ungleich héherer als frither: ein betricht-
licher Theil hatte die formelle Reife fiir die Universitit. Es war
Thatsache, dass der Umwandlungsprocess der einfachen Gewerbe-
schule in eine hohere technische Lehranstalt sich im Laufe der
Zeit vollzogen hatte, wihrend die Stellung der Zoglinge der um-
gewandelten Anstalt gegeniiber die der Gewerbeschiiler geblieben
war.

Die Eigenthiimlichkeit des technischen Unterrichts bedingt
einen in sich zweckmiissig gegliederten Lectionsplan, worin die Vor-
trige iiber die verschiedenen Unterrichtsgegenstinde, an richtiger
Stelle eingefiigt, ein zusammenhingendes Ganze bilden. Es kann
jedoch fiiglich jedem Studirenden iiberlassen werden, die seiner
Individualitit und kinftigen Lebensstellung entsprechenden Vor-
trige selbst auszuwihlen, es und empfiehlt sich nicht, ihn darin
durch eine bestimmt zugeschnittene obligatorische Schablone zu
beschrinken.

Der kiinftige Gewerbtreibende, der keine Anstellung im Staats-
dienst beansprucht und in seinem Ringen nach einer lohnenden
Stellung im biirgerlichen Leben lediglich auf sich selbst angewiesen
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ist, bedarf vor Allem der Selbststindigkeit und muss sich diese
schon in seinen Lehrjahren anzueignen suchen. Ueberdies kann es
nicht die Aufgabe einer hoheren technischen Leliranstalt sein, bei
ihren Zoglingen, die sich bereits in einem véllig zurechnungsfihigen
Lebensalter befinden, Vaterstelle zu vertreten.

Der aus diesen unvermittelten Gegensitzen hervorgegangene
Conflict zwischen der Anstalt und der lernenden Jugend konnte nur
in einer entsprechenden Aenderung der Verfassung des Gewerbe-
Instituts seine Losung finden, wozu nunmehr die erforderlichen Ein-
leitungen getroflen wurden.

Um hierbei die anderwirts gemachten Erfahrungen mit be-
nutzen zu konnen, beauftragte das Ministerium im Jahr 1859 den
zeitigen Director des Instituts, ihnliche im Auslande bestehende Lehr-
anstalten zu besuchen, demnichst Giber die Einrichtung derselben
zu berichten und zugleich iiber die beschlossene Reorganisation des
Gewerbe-Instituts entsprechende Vorschlige zu machen.

Bevor noch die von Demselben gemachten Wahrnehmungen,
sowie die anderweit gestellten Antrige auf Abinderung der Ver-
fassung des Gewerbe-Instituts dem Studicnrathe der Anstalt zur
Priifung vorgelegt werden konnten, fanden in der ersten Hilfte des
Monats Februar 1860 bedauerliche Stérungen im Unterricht statt, in
Folge deren sich das Ministerium veranlasst fand, den von dem Di-
rector in erster Linie gestellten Antrag, Wegfall der Controle iiber
den Besuch des Unterrichts, sofort in Ausfithrung zu bringen.

Der Bericht des Studienraths iiber die von dem Director
gestellten Antriige, bei deren Berathung auch die von anderen Sei-
ten gemachten Vorschlige in Betracht gezogen worden waren, er-
folgte am 28. Mirz 1860 und demnéchst unterm 23. August desselben
Jalires die Publikation des darnach aufgestellten hier folgenden neuen
Regulativs fiir die Organisation des Koniglichen Gewerbe - Instituts,
das nunmehr mit den fiir die Ausfithrung desselben erforderlichen
speciellen Vorschriften nebst Hausordnung am 1. October 1860 in
Kraft trat.

Regulativ fiir die Organisation des Kéniglichen Gewerbe - Instituts.
§ 1.

Dic Aufnahme in das Konigliche Gewerbe-Institut findet alljihrlich
am 1. October statt.



Meldungen sind bis zum 1. September jeden Jahres schriftlich unter
Beifiigung des Geburtsscheines und Schulzeugnisses (§. 2.) bei dem Director
des Gewerbe-Instituts einzureichen.

Spiter eingehende Meldungen werden nur dann beriicksichtigt, wenn
der Besuch der Anstalt von dem Genusse eines Stipendii oder einer Unter-
richts - Freistelle abhingig ist, und die Verleihung dieser Beneficien erst nach
dem 1. September erfolgt.

§ 2

Die Bedingungen der Aufnahme sind:

a. der Bewerber muss wenigstens 17 und darf hdchstens 27 Jahre
alt sein, was durch ecinen Geburtsschein nachzuweisen ist. Nur
aussergewGhnliche Umstinde konnen eine Ausnahme veranlassen.

b. Er hat nachzuweisen, dass er entweder bei einer zu Entlassungs-
Priifungen berechtigten Provinzial -Gewerbeschule, oder ciner
Realschule, oder einem Gymnasium das Zeugniss der Reife er-
langt hat.

Auslinder, welche dem Erfordernisse zu a. entsprechen und eine hin-
reichende Vorbildung darthun, werden, so lange es die Riumlichkeiten ge-
statten, zugelassen.

§ 3.
Das Konigliche Gewerbe - Institut zerfallt:
I. in cine allgemeine technische Abtheilung;
II. in eine Abtheilung fiir die einzelnen technischen Ficher, und
zwar:
1) fiir Mechanik,
2) fiir Chemic und Hiittenkunde,
3) fiir Seeschiffsbau.

Der Unterricht in den Wissenschaften ist in der allgemeinen tech-
nischen Abtheilung ausschliesslich theoretisch.

In der Fach-Abtheilung finden neben dem theoretischen Unterrichte
praktische Uebungen in den mechanischen Werkstitten und im Labora-
torium statt.

§. 4.

Der Lehrgang dauert fiic jede Abtheilung ein und ein halbes Jahr,
im Ganzen also drei Jahre.

Zu den Vorlesungen in der Fach- Abtheilung wird nur zugelassen,
wer den Lehrgang in der allgemeinen technischen Abtheilung vollendet hat.
Schiffbauer haben ausserdem nachzuweisen, dass sie wenigstens ein Jahr regel-
missig praktische Arbeiten auf einem Seeschiffswerfte als ihre Hauptbeschiif-
tigung getrieben haben. Mechaniker, welche an den praktischen Uebungen
in den Werkstitten theilnehmen wollen, haben nachzuweisen, dass sie wenig-
stens ein Jahr lang regelmissig praktische Arbeiten als ihre Hauptbeschéftigung
getrieben haben.
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Chemikern kann der Eintritt in die Fach-Abtheilung ausnahms-
weise schon nach Ablauf eines Jahres, von ihrer Aufnahme in das Konigliche
Gewerbe -Institut ab, von dem Director der Anstalt gestattet werden.

Den Mechanikern stcht es frei, nach Beendigung des gesammten
Lehrgangs die Arbeiten in den mechanischen Werkstiitten noch ein Jahr lang
fortzusctzen.

§. 5.

Der Lehrgang umfasst folgende Unterrichtsgegenstiinde:
I. in der allgemeinen technischen Abtheilung:
Ergiinzungen zur allgemeinen Zahlenlehre; hohere Gleichungen;
sphiirische Trigonometrie und Anwendungen;
Differential - und Integral-Rechnung;
analytische Statik und Mechanik;
Theorie der mechanischen Wirkungen der Wiirme;
beschreibende Geometrie und Anwendung derselben auf Per-
spective, Schatten- Construction und Steinschnitt;
mathematische Begriindung der wichtigsten physikalischen Ge-
setze;
Physik;
allgemeine Experimental - Chemie;
allgemeine Bau - Constructionslehre ;
Lehre von den einfachen Maschinentheilen;
Freihandzeichnen;
. Modelliren.
II. In der Fach- Abtheilung:

1) fiir Mechaniker:

a. Theorie der Festigkeit von Bau-Constructions- und Ma-
schinentheilen, Berechnung zusammengesetzter Bau-Con-
structionen, Theorie der Gewdlbe, Widerlags- und Futter-
mauern ;

b. Bewegung des Wassers und der Luft in natiiclichen und
kiinstlichen Leitungen — angewandte Hydraulik —, Theorie
der Feuerungs - Anlagen;

c. allgemecine Theorie der Maschinen, ibhrer Widerstinde und
Regulatoren, insbesondere Theoric der hydraulischen Mo-
toren und Dampfmaschinen;

d. Berechnung der cinfachen Maschinentheile; allgemeine An-
ordnung der Maschinen;

e. specielle Maschinenlehre, Kraftmaschinen;

f. mechanische Technologie;

g. chemische Technologie;

h. Ucbungen im Entwerfen von Maschinentheilen;

i. Uecbungen im Entwerfen von Kraftmaschinen;

k. Ucbungen im Entwerfen von ganzen Maschinen und Fabrik-
Anlagen;
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l. Entwerfen und Zeichnen solcher Kunstformen, wie sie fiir
Eisengussstiicke Anwendung finden.

2) Fiir Chemiker und Hiittenleute:

specielle anorganische Chemie;

specielle organische Chemie;

Mineralogie;

Geognosie;;

metallurgische Chemie;

chemische Technologie;

specielle Maschinenlehre, Kraftmaschinen;

Uebungen im Entwerfen von chemischen Anlagen;

praktische Arbeiten im Laboratorium.

“iir Schiffbauer:

bis i. wie zu II. 1.3

Zcichnen von Schiffen und Schiffstheilen;

Schiffsbaukunst, Allgemeines, vom Deplacement und von

der Stabilitit erster Theil, hydrostatische Berechnungen;

m. Schiffsbaukunst, Lehre von der Stabilitit zweiter Theil,
Theorie der Segel- und Dampfschiffe, allgemeine Principien
tiber die Form der Schiffe; Bau-Constructionslehre hijlzerner
und eiserner Schiffe;

n. Uebungen;

o. Entwerfen und Berechnen von Schiffen.
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§. 6.

Innerhalb einer jeden Abtheilung ist die freie Wahl der Lehrgegen-
stinde gestattet. Wer ein Stipendium oder cine Unterrichts- Freistelle er-
halten hat, ist indess zur Theilnahme an allen lectionsplanmissigen Vor-
lesungen verpflichtet, es sei denn, dass er von dem Director mit Riicksicht
auf den Grad sciner Vorbildung oder die Richtung seines Studiums von der
Theilnahme an einzelnen Vorlesungen dispensirt wird.

§ 7

Gegen das Ende cines jeden Semesters werden in den theoretischen
Lehrgegenstinden Repetitionen abgehalten und die Ergebnisse derselben, wie
der Leistungen bei den praktischen Uebungen festgestellt.

Wer cin Stipendium oder eine Unterrichts - Freistelle erhalten hat,
ist zur Theilnahme an diesen Repetitionen verpflichtet. Die Verletzung dieser
Verpflichtung oder ein ungiinstiges Ergebniss der Repetitionen hat die Ent-
ziehung des Beneficium'’s zur Folge.

§. 8
Beim Abgange von der Anstalt wird ein Zeugniss ertheilt. Dasselbe
enthiilt alle von dem Abgehenden angenommenen Vorlesungen und praktischen
Uebungen und zwar, so weit sich der Abgehende an den Repetitionen (§. 7.)
6



nicht betheiligt hat, mit der Bemerkung, dass er die Vorlesung angenommen
habe, so weit er sich an den Repetitionen betheiligt hat, sowie bei den prak-
tischen Uebungen mit einem Urtheil nach Massgabe der dabei bewiesenen
Kenntnisse und Leistungen.

§ 9.

Das Unterrichts - Honorar betriigt fiir jedes Semester 20 Rthlr., fiir
Chemiker, welche an den praktischen Arbeiten im Laboratorium theilnehmen
wollen, 45 Rthlr. Es ist praecnumerando zu entrichten.

In dem Honorar fiir die Benutzung des Laboratorium’s ist dic Ver-
gitung fiic Beschiidigungen der Gerithschaften und Apparate nur insoweit
einbegriffen, als diese Beschidigungen auch bei gehiriger Aufmerksamkeit
nicht zu vermeiden waren. Fiir andere Beschddigungen ist von demjenigen,
welcher dieselben veranlasst hat, besonders Ersatz zu leisten.

§. 10.
Ferien finden statt vom 15, August bis zum 1. October jeden Jahres;
ausserdem zu Weihnachten und Ostern jedesmal 10 Tage.

§ 11
Der Besuch der zur Erliuterung des Unterrichts dienenden Samm-
lungen von Modellen, Bronzen und Gypsen, sowic die Benutzung der Biblio-
thek, ist nach Massgabe des bestehenden Regulativs gestattet.

§ 12

Die mechanischen Werkstiitten des Instituts dienen nicht blos zum
praktischen Unterricht, sondern haben auch dic Bestimmung, Versuche anzu-
stellen, neue Maschinen zu construiren und Modelle fiir allgemeine gewerb-
liche Zwecke anzufertigen.

§ 13.

Jungen Leuten, welche nicht die Absicht haben, den vollstindigen
Lehrgang am Koniglichen Gewerbe-Institute durchzumachen, sondern welche
nur cinzelne Vorlesungen zu héren wiinschen, kann der Zutritt zu denselben
gegen Entrichtung eines Honorars von 1 Thlr. fiir jede wdchentliche Unter-
richtsstunde von dem Director des Instituts gestattet werden.

§ 14.

Um eine stetige Entwickelung des Koniglichen Gewerbe-Instituts zu
sichern, ist ein Studienrath gebildet, welcher die durch die Erfahrung als
angemessen dargestellten Veriinderungen in der Organisation der Anstalt zu
berathen und dem Ministerium fiir Handel, Gewerbe und Offentliche Arbeiten
zur Genehmigung vorzulegen hat.

Derselbe besteht:

a. aus einem hiéheren Beamten des Ministeriums fiir Handel, Ge-
werbe und Offentliche Arbeiten;



b. aus dem Director des Gewerbe-Instituts, als dessen Stell-
vertreter;

c. aus zweien Lchrern des Gewerbe-Instituts;

d. aus zweien anderen Minnern der Wissenschaft und Technik.
Berlin, den 23. August 1860.

In Folge der neuen Einrichtung des Gewerbe-Instituts ge-
wihrte der Cultus-DMinister durch Rescript vom 23. November 1860
denjenigen Zoglingen der Anstalt, welche den Cursus in der ersten
Abtheilung derselben absolvirt haben, die Berechtigung zum Besuch
der Vorlesungen an der Universitit.

Mit der zunehmenden Frequenz der Anstalt machte sich der
Mangel an geeigneten Unterrichtsriumen immer fithlbarer. Der bereits
frither von dem Director angeregte Plan, in einem giinstig belegenen
Stadttheil ein neues, den jetzigen Anforderungen entsprechendes
Polytechnicum zu errichten, statt die vorhandenen Geb#ulichkeiten
umzubauen und durch Ankauf nachbarlicher Grundstiicke nothdiirftig
zu erweitern, hatte wegen Mangel an Fonds nicht beriicksichtigt
werden konnen, und auch jetzt bot sich zur Verwirklichung desselben
keine Aussicht. Bei dieser Sachlage eriibrigte nur, den frither ver-
folgten Plan, die bestehenden Gebaulichkeiten zu erweitern, wieder
aufzunehmen und zu diesem Zweck das nachbarliche Grundstiick
Klosterstrasse 32 anzukaufen. Die Erwerbung dieses Grundstiicks
im Jabr 1860 ermdiglichte die Ausfithrung eines neuen Gebiudetheils
und liess hoffen, dass durch diesen Bau, in Verbindung mit der in
Aussicht genommenen Erhéhung der um den kleinen Hof belegenen
Nebengebinde und durch andere bauliche Aenderungen noch auf
eine lingere Reihe von Jahren dem Bediirfnisse geniigt werden wiirde.
Der Angriff dieser Arbeiten erfolgte im Jahre 1861.

In der Fachabtheilung fiir Schiffbauer begann der Unterricht
zu Ostern 1861. Schon bei den Berathungen des Studienrathes iiber
den neuen Organisationsplan der Anstalt war eine weitere Vermeh-
rung der Lehrobjecte in Aussicht genommen, insbesondere empfohlen
worden, je nach Bediirfniss und nach den vorhandenen Lebrkriften,
Vortrigeiiber National-Oekonomieund besonders wichtige Specialititen
in den Lectionsplan einzufiigen. In Folge dessen wurde auf den
Antrag des Directors zu Ostern 1861 mit dem Unterricht in der
National-Oekonomie der Anfang gemacht, und derselbe dem Professor
an der Universitit Geheimen Regierungsrath Dr. Hanssen iiber-
tragen.
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Den Inhabern von Unterrichtsfreistellen am Gewerbe-Institut
wurde auf den Antrag des Directors durch Ministerial-Erlass vom
3. Juni 1861 die unentgeltliche Theilnahme an den Vorlesungen in
der Berg- Akademie gewiihrt.

Durch Ministerial-Rescript vom 27. November 1861 erfolgte
behufs Vereinfachung des Geschiftsganges dic Aufhebung der
Regierungs - Unterrichtsfreistellen, da die dem Director des Instituts
gewihrte Befugniss zum Erlass des Unterrichts-Honorars in Féllen
nachgewiesener Bedirftigkeit die Erreichung des beabsichtigten
Zwecks vollstindig sicher stellte.

Zum Zwecke des Besuchs der Kunst- und Industrie-Ausstellung
zu London im Jahr 1862 wurden wiederum mehreren Lelirern der
Anstalt Unterstiitzungen gewihrt.

Die Griindung eines Polytechnicums in Berlin wurde 1862
in der Budget-Kommission des Abgeordnetenhauses bei Berathung
des Etats wieder in Anregung gebracht, jedoch vorliufig fallen ge-
lassen.

Ueber den Fortbestand und die fernere Benutzung der durch
die vorgenommenen Erweiterungs- und Umbauten um mehr als die
Hilfte ihrer urspriinglichen Grésse verkleinerten mechanischen Werk-
statten, sowie iiber verschiedene von dem Director vorgeschlagene
Abanderungen des Organisations- und Lehrplans fanden im Laufe
des Jahres Berathungen Statt, in Folge deren, nach Anhérung des
Studienrathes, durch Ministerial- Erlass vom 24. Februar 1863 der
Beginn der Vortrige iiber anorganische Chemie aus dem 4. Semester
des Cursus fiir Chemiker in den Lehrgang der allgemein technischen
Abtheilung, sowie der Unterricht in der mathematischen Begriin-
dung der wichtigsten physikalischen Gesetze aus dem Lehrgang
der allgemein technischen Abtheilung in denjenigen der Fachab-
theilung fiir Mechaniker verlegt wurden. Zugleich wurde das Re-
gulativ in folgenden Punkten abgeiindert:

Das letzte Alinea in §. 3. erhielt die Iassung:
»In der Fachabtheilung fiir Chemie und Hittenkunde
finden neben dem theoretischen Unterricht praktische
Uebungen im Laboratorium statt.«

Der Schlusssatz im zweiten Alinea des §. 4. von
»Mechaniker« bis »getrieben haben« kam in Wegfall; end-
lich erhielt der erste Absatz in §. 7. folgende I'assung:
»Nach dem Abschluss des Vortrages in den theoretischen
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Lehrgegenstinden werden Repetitionen abgehalten, und
die Ergebnisse derselben wie die Leistungen in den
praktischen Uebungen festgestellt.«

1863 wurde mit der Beschaffung und Aufstellung einer Samm-
lung der Anfang gemacht, welche dazu dienen sollte, bei den Vor-
trigen iiber mechanische Technologie die Bearbeitungsstadien be-
sonders wichtiger Fabrikate zur Anschauung zu bringen. Ferner
wurde durch befihigte Studirende unter Leitung des Professors
Wiebe eine Serie Wandtafeln ausgefiihrt, die in grossen colorirten
Zeichnungen die wichtigsten Maschinendetails und Kraftmaschinen
darstellen.

Die bereits vorhandenen Sammlungen fiir den Unterricht in
der chemischen Technologie und Waarenkunde wurden neu geordnet
und ansehnlich erweitert.

Die Bedeutsamkeit der photographischen Darstellungen fiir
den Gewerbebetrieb liess es als zeitgemiss erscheinen, versuchsweise
die Photographie in den Lectionsplan der Anstalt einzufiigen. Auch
wurde als Specialitit ein durch praktische Versuche zu erlauternder
Unterricht in der Farberei und Druckerei eingerichtet.

Die Erwigung, dass es mit Riicksicht auf die den Studiren-
den gewihrte freie Auswahl der Lehrgegenstinde nicht gerecht-
fertigt sei, fernerhin von jedem Studirenden ein fiir die gesammten
Vortrage bemessenes Unterrichtshonorar zu erheben, sowie die in-
zwischen gemachten Erfahrungen fithrten zu einer Aenderung der
§§. 8. und 9. des Regulativs, die vom 1. Oktober 1864 an folgende
Fassung erhielten:

»§. 8.

Beim Abgange von der Anstalt wird ein Zeugniss ertheilt. Dasselbe
enthilt alle von dem Abgehenden angenommenen Vorlesungen und praktischen
Uebungen, und zwar, so weit sich der Abgehende an den Repetitionen (§. 7.)
nicht betheiligt hat, mit der Bemerkung sbesucht« oder »ohne Testats,
je nachdem nach dem Urtheil des betreffenden Lehrers ein regelmiissiger Be-
such der Vorlesungen stattgefunden hat oder nicht; so weit der Abgehende
sich an den Repetitionen betheiligt hat, sowie bei den praktischen Uebungen
mit einem Urtheil nach Massgabe der dabei bewiesenen Kenntnisse und
Leistungen.

§. 9

Das Unterrichts -Honorar betrigt fiir jede wdchentliche Unterrichts-
stunde % Thlr. pro Semester; fiir Chemiker, welche an den praktischen Ar-
beiten im Laboratorium theilnehmen wollen, 25 Thilr. pro Semester. Es ist
prinumerando zu entrichten.
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In dem Honorar fiir die Benutzung des Laboratorium’s ist die Ver-
giitigung fiir Beschiidigungen der Gerithschaften und Apparate nur insoweit
cinbegriffen, als diese Beschiidigungen auch bei gehoriger Aufmerksamkeit
nicht zu vermeiden waren., Fiir andere Beschidigungen ist von Demjenigen,
welcher diesclben veranlasst hat, besonders Ersatz zu leisten.«

Durch die am 1. Oktober 1864 erfolgte Berufung des Pro-
fessors Reuleaux als Lehrer der Maschinenkunde wurde die Mog-
lichkeit gewahrt, den Unterricht in der Fachabtheilung fiir Mechaniker
den gesteigerten Anforderungen entsprechend zu erweitern und eine
bis dahin in der Anstalt nicht gelehrte Disciplin, die Kinematik, in
den Lehrplan einzufiigen. Zu derselben Zeit erfolgte die Aufhebung
der bis dahin mit dem Gewerbe-Institut verbundenen Musterzeichen-
schule wegen Mangels an Betheiligung, und die Ueberweisung des
von ihr benutzten alten Borsengebiudes an die Konigliche Berg-
Akademie.

Inzwischen waren die umfangreichen Neu- und Uminderungs-
bauten ausgefiihrt worden, welche sich auf simmtliche Gebiudetheile
mit den darin befindlichen Auditorien, Zeichensilen, Sammlungs-
und Bibliotheksriumen, Laboratorien, Werkstitten etc. erstreckt
hatten.

Auch fiir den photographischen Unterricht war ein mit den
besten Apparaten und allen sonstigen Einrichtungen reich ausge-
stattetes photographisches Atelier gebaut worden. Leider musste
die in Aussicht genommene ErhShung des in dem kleinen Hofe be-
legenen Seitengebiudes wegen Mangel an Fonds vorliufig unterbleiben.

Das Gewerbe - Institut verdankt der Fiirsorge und dem Kunst-
sinne Beuth’s umfangreiche Sammlungen von Bronzen und Abgiissen
nach Gegenstinden der Antike, wie keine andere technische Lehr-
anstalt sie besitzt. Sie bezwecken, durch unmittelbare Anschauung
mustergiiltiger Formen und klassischer Vorbilder in den Studirenden
den Kunstsinn zu erwecken und in die richtige Bahn zu leiten, und
auf diese Weise mit der Wissenschaft zugleich die Kunst in die
Gewerbe einzufiihren.

Von diesen Gesichtspunkten geleitet, sind die Nachfolger
Beuth’s im Dircctorat des Gewerbe-Instituts bestrebt gewesen, die
Sammlungen der Anstalt zu vermehren. Erst jetzt, nach Ausfiihrung
der Bauten war es méglich geworden, die im Gebiude iberall zer-
streuten Kunstgegenstiinde systematisch zu ordnen und aufzustellen.

Der rege Kunstsinn Beuth’s war aber hierbei nicht stelien
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geblieben, sondern hatte in der Anstalt selbst Werkstitten fir die
ausiibende Kunst eingerichtet und mit den besten Hiilfsmitteln aus-
gestattet. In den Gebiuden befanden sich eine Kupferstecherei, eine
mit grossen Schmelzéfen versehene Kunstgiesserei und ausgedehnte
Ciselir-Werkstiatten fiicr Bronze. In diesen Ateliers fanden talentvolle
Ziglinge, die Beuth in England und Frankreich weiter ausbilden
liess, nach ihrer Riickkehr Gelegenheit, das Erlernte fiir die vater-
lindische Kunst-Industrie nutzbar zu machen. Zahlreiche kleinere
und grossere Kunst - Gegenstinde in Bronze, Silber, Elfenbein,
Holz etc. sind aus diesen Ateliers hervorgegangen und haben in
Kéniglichen Schldssern, im Hotel des Handelsministerium’s und in
den Sammlungen der Anstalt selbst eine wiirdige Stelle gefunden.

Ausser der reich mit Gold und Silber eingelegten Bronze-
Statue Friedrich Wilhelm III. im rémischen Costiim, die im alten
Museum aufgestellt ist, sind in den Ateliers der Anstalt in den Jahren
1857 —1865 noch folgende monumentale Werke in Bronze ausgefithrt
worden: die Statuen von Zieten, Keith, Winterfeld, Dessau,
Schwerin und Seydlitz auf dem Wilhelmsplatz zu Berlin, das
Beuth-Monument auf dem Platze an der Bau- Akademie, die Statue
des Fiirsten von Anhalt zu Dessau und der bekannte reich verzierte
Springbrunnen im kleinen Hofe des Gewerbe-Instituts. Wegen des
inzwischen erfolgten Umbaues der Giesserei und der Ateliers erfolgte
der Guss der Brunnenschale in der Giesserei zu Lauchhammer, und
die Ciselirung der Statue Schwerin’s in einem hiesigen Privat-
Atelier.

Mit Riicksicht auf die inzwischen mehr und mehr entwickelte
Privat-Kunst-Industrie waren die Griinde, welche Beuth veranlasst
hatten, die Ateliers in’s Leben zu rufen, gegenwirtig nicht mehr zu-
treffend, eine weitere Verfolgung dieser Richtung hitte die Lehr-
anstalt mit der Privat-Industrie in Concurrenz gebracht, was grund-
sitzlich vermieden werden musste.

Die ausgebauten Riume der ehemaligen Giesserei und Ciselir-
Ateliers bilden nunmehr eine Abtheilung der Bibliothek.

Aus #hnlichen Griinden erfolgte die riumliche Einschrinkung
der mechanischen Werkstatten. Das frither bestandene Bediirfniss,
den Studirenden Gelegenheit zu bieten, sich in den Werkstitten der
Anstalt mit praktischen Arbeiten bekannt zu machen, trat, nachdem
zahlreiche und mit den besten Werkzeugen und Maschinen ausge-
stattete Maschinenbau-Anstalten den angehenden Technikern zu diesem



— 48 —

Zwecke zu Gebote standen, entschieden in den Hintergrund. Die
von der Werkstatt abgezweigten Riume des Gewerbe-Instituts dienen
jetzt zur Ausfilhrung chemischer Prozesse.

Die verbliebenen mechanischen Werkstitten haben fortan dic
Bestimmung, Versuche anzustellen, sowie die mechanischen, ins-
besondere die neu angelegten kinematischen Sammlungen zu com-
pletiren und auf einer den fortschreitenden Anforderungen der Wis-
senschaft entsprechenden Héhe zu erhalten.

Im Jahre 1865 erfolgte die Creirung einer neuen Lehrerstelle
an der Anstalt fir den Unterricht in der theoretischen und praktischen
Mechanik.

Bisher waren im Gewerbe-Institut fiir die lectionsplanmissigen
Unterrichtsgegenstinde ausschliesslich Lehrer mit einem etatsmissigen
Gehalt oder gegen Gewihrung einer nach der Zahl der ertheilten
Lehrstunden bemessenen jihrlichen Remuneration beschiftigt wor-
den. Theils um der Anstalt die wissenschaftliche Frische zu erhalten,
theils um jungen Lehrern Gelegenheit zu geben, sich fiir ihren Beruf
vorzubereiten, und dem Lehrer- Collegium continuirlich neue Krifte
zuzufithren, erschien es angemessen, fiir einzelne zum Unterrichts-
feld des Gewerbe-Instituts gehorige Disciplinen, sowie fiir besondere
dem Techniker wichtige Specialititen Privat-Docenten zuzulassen.
Auf einen in diesem Sinne von dem Director gestellten Antrag ge-
nehmigte der Minister fiir Handel, Gewerbe und 6ffentliche Arbeiten
Graf von Itzenplitz Excellenz durch Rescript vom 1. Mirz 1866
die Zulassung von Privat-Docenten gegen Ueberweisung des fiir ihre
Vortrige vereinnahmten Honorars, und unter der Bedingung, dass
hierzu in jedem einzelnen Falle zuvor die Genehmigung einzuholen
sei. In Folge dessen wurden in den nichstfolgenden Jahren von
Privat-Docenten iiber nachfolgende Gegenstinde Vortrige gchalten:
landwirthschaftliche Maschinen und Gerithe; allgemeine Kunstge-
schichte; Literaturgeschichte; kaufminnische Arithmetik; Handels-
und Comptoirwissenschaft.

Fir die Theilnahme an den praktischen Arbeiten in den
mechanischen Werkstitten wurde von Ostern 1866 an ein Satz von
1 Thir. und im photographischen Atelier ein solcher von 2 Thlr.
fiir die wochentliche Unterrichtsstunde pro Semester festgesetzt.

Die Entwickelungsstadien des Gewerbe-Instituts liessen bis
zum Jahre 1860 seinen urspriinglichen Charakter als Schule unberiihrt.
‘rst die im Jahre 1860 erfolgte weitgreifende Aenderung seiner Ver-



fassung verinderte seinen Standpunkt. Von da an hatte das Gewerbe-
Institut durch das ihm zugetheilte Unterrichtsfeld, durch die den
Studirenden gewihrte Lernfreiheit, durch die Einfithrung eines Un-
terrichts - Honorars nach Massgabe der belegten Stunden und durch
seine steigende Frequenz den Charakter einer Akademie erhalten und
war aus der Reihe der Schulen in die der hdchsten technischen
Lehranstalten eingetreten.

Von einer dem Standpunkte der Lehranstalt entsprechenden
Aenderung ihres Namens war bisher, und hauptsichlich aus Pietit
fiir ihren Begriinder, Abstand genommen.

Es kam jedoch in Betracht, dass, da nunmehr die Anstalt
auch fiir das Ausland mehr und mehr an Bedeutung gewann und
mit den in anderen Staaten errichteten Polytechniken in Concurrenz
trat, ihr Name nicht mehr als etwas Nebensichliches angesehen
werden konnte.

In den Augen des Publikums blieb namlich die Anstalt, eben
des beibehaltenen Namens wegen, vor wie nach eine den auslin-
dischen Lehranstalten unebenbiirtige hohere Gewerbeschule, und
demgemiss auch den Studirenden die nicht mehr zutreffende Be-
nennung: »Gewerbeschiler«.

So wie die Bestimmung eines Gebiudes durch seine Archi-
tektur dem Beschauer deutlich erkennbar in die dussere Erscheinung
treten soll, so muss auch der Charakter einer Lehranstalt durch
den ihr beigelegten Namen zum vollen Ausdruck gebracht werden.

Das Gewerbe-Institut war im vollsten Wortsinn zu einer Hoch-
schule, zu einer Akademie. mit der Bestimmung, Wissenschaft und
Kunst in die Gewerbe einzufiihren, umgewandelt worden, und dieser
Aufgabe konnte nur der Name: »Gewerbe-Akademie« entsprechen.

Von diesen Erwigungen geleitet, beantragte der Direktor des
Gewerbe - Instituts unterm 14. Januar 1866 die Uminderung des
Namens der Anstalt, worauf auf den dieserhalb erstatteten Immediat-
bericht des Ministers fir Handel, Gewerbe und 6ffentliche Arbeiten,
Herrn Grafen von Itzenplitz Excellenz die nachstehende Aller-
hochste Cabinets - Ordre erfolgte:

Auf Thren Bericht vom 8. April d. J. erklire Ich Mich damit ein-
verstanden, dass das »Technische Gewerbe-Institute zu Berlin fortan
den Namen »Gewerbe- Akademic« fithre.

Berlin, den 14. April 1866. gez. Wilhelm,

An den Minister fiir Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten.
7



Am 1. Januar 1868 wurde der zeitige Director der Gewerbe-
Akademie, Nottebohm, von der Leitung der Anstalt entbunden,
um ausschliesslich im Handelsministerium die Bearbeitung der auf
das gewerbliche Unterrichtswesen beziiglichen Sachen zu iibernehmen.
Bei seinem Ausscheiden zihlte die Anstalt 563 Studirende.

Mit der Leitung der Anstalt wurde nunmehr der bisherige
Professor an derselben und jetzige Geheime Regierungsrath Reuleaux
betraut.

Nach dem im Jahre 1868 erfolgten Tode des Bankiers Jacob
Saling zu Berlin waren die bei der Anstalt bestehenden Stipendien
um drei vermehrt worden. Der Genannte hat nimlich mit Allerhéchster
Genehmigung einer unter dem Namen »Jacob Saling’sche Stiftunge«
fiir Studirende der Ko6nigl. Gewerbe- Akademie begriindeten Stipen-
dien - Stiftung ein Kapital von 15,000 Thalern zugewendet, aus dessen
Zinsen nach dem Dbestiitigten Statut vom 21. September 1864 drei
Stipendien, jedes in Hohe von 200 Thalern, von dem Ministerium
fiir Handel, Gewerbe und 6ffentliche Arbeiten an bediirftige, fihige
und fleissige dem preussischen Staatsverbande angehorige Studirende
der Anstalt, ohne Unterschied der Religion, auf die Dauer von drei
Jahren unter denselben Bedingungen wie die Staats- Stipendien
verlichen werden.

Zu Michaelis 1868 erfolgte die Einrichtung eines Vortrags
iiber beschrecibende Maschinenlehre und die Berufung des dafiir
in Aussicht genommenen Lehrers, Professor Hormann, sowie die
versuchsweise Anordnung eines ausserordentlichen Unterrichts im
Zeichnen nach der Natur.

Das Bediirfniss, den mathematischen Unterricht weiter als
bisher auszudehnen, machte die Creirung einer durch Allerhéchste
Cabinets-Ordre vom 28. August 1868 genehmigten neuen Lehrer-
stelle fiir Mathematik nothwendig. Der fiir dieselbe aus Ziirich
berufene Professor Dr. Christoffel begann seine Vorlesungen zu
Ostern 1869.

Zu Michaelis desselben Jahres wurde eine hauptsichlich fiir
die Zwecke der Mechaniker bestimmte Vorlesung iiber Eisenhiitten-
kunde in den Lectionsplan eingefiigt, und dieselbe dem Bergrath
Dr. Wedding iibertragen. Ferner erfolgte von Michaelis 1870 an
die Einrichtung eines Unterrichts in den Ingenieur-Wissenschaften
sowie die Einfiigung zweier Vortrige i{iber Geschichte der Kunst-
gewerbe und iiber Geschichte der Chemie; dann zu Anfang des



Jalires 1871 die versuchsweise Einrichtung eines Unterrichts in der
Geodisie und im Planzeichnen. Ausserdem wurden noch mehrere
Privat-Docenten zu Vortrigen iiber verschiedene dem Techniker
wichtige Specialititen zugelassen.

Die bereits frither in Aussicht genommene, aber damals wegen
Mangel an Fonds ausgesetzte Erhélung eines Gebiudetheils im so-
genannten kleinen Hofe wurde inzwischen in Angriff genommen und
im Jahre 1869 in Ausfithrung gebracht. Die iibrigen baulichen Aende-
rungen betrafen hauptsichlich die Umwandlung der fritheren Dienst-
wohnung des Directors zu Unterrichtszwecken, sowie die Einrichtung
des bisherigen Zeichensaales im Mittelgebdude zu einem Auditorium
fiir den Unterricht in der Maschinenkunde.

Endlich wurden im Gebdude selbst zwei Stationen einge-
richtet, von denen die eine dazu bestimmt ist, die in Frankfurt a. O.
begonnenen Versuche iiber die Festigkeit von Metallstiben fort-
zusetzen, die andere dagegen den Zweck hat, dem Publikum Ge-
legenheit zu bieten, die Widerstandsfahigkeit der in Anwendung
kommenden Baumaterialien zu ermitteln.

Von grosser Bedeutsamkeit fir die weitere Hebung der
Gewerbe- Akademie wird die nach Massgabe des neuen Organi-
sationsplans vom 21. Marz 1870 bereits in der Ausfiihrung begriffene
Umgestaltung der jetzigen Provinzial-Gewerbeschulen sein. Die
Studirenden der Gewerbe-Akademie sind niimlich in tiberwiegender
Mehrzahl Abiturienten der Provinzial-Gewerbeschulen, und nur zum
kleinsten Theile Abiturienten von Gymnasien und Realschulen. Jene
iiberragen Diese in ihren mathematischen, naturwissenschaftlichen
und technischen Kenntnissen, stehen ihnen aber in den Gegen-
standen allgemeiner Bildung nach. Dazu kommt noch, dass bei
den Abiturienten der Provinzial-Gewerbeschulen, je nach Art der
von ihnen vorher besuchten Schulanstalten, die allgemeine Schul-
bildung eine hochst ungleichmiéssige , zum Theil sogar ungeniigende ist.

Der erwihnte neue Organisationsplan bezweckt nun, sowohl
durch Verschirfung der Aufnahmebedingungen, als auch durch Ein-
filhrung von Geographie, Geschichte, Deutsch, Franzdsisch und
Englisch in den Lectionsplan der Gewerbeschulen einerseits bei
den Ziglingen einen gleichmissigen Grad der Ausbildung zu erzielen,
andrerseits die Abiturienten der Gewerbeschulen auch in ihrer
allgemeinen Bildung den Abiturienten der Gymnasien und Realschulen
annibernd gleich zu stellen, indem bei Jenen der Wegfall des
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Griechischen und Lateinischen durch erhéhte Anforderungen im
Franzésischen und Englischen compensirt werden soll.

Das Lehrerpersonal der Gewerbe-Akademie besteht gegen-
wirtig ausser dem Director aus 27 Lehrern und mehreren Privat-
Docenten. °)

Die Zahl der beschiftigten Hilfslehrer ist variabel und von
der jedesmaligen Frequenz abhéngig. Fiir den praktisch-chemischen
Unterricht wird grundsitzlich fiir je 12 Laboranten ein Assistent,
und in allen ibrigen Uebungsstunden fiir je 40 Studirende ein
Hilfslehrer bestellt. Als Biireau-Vorsteher und Kassen-Rendant
fungirt der Rechnungsrath Fréauf.

Die umfangreiche Bibliothek der Gewerbe-Akademie ist seit
dem Jahre 1865, mit Ausnahme der Sonnahende, an allen Wochen-
tagen von frith bis Abends nicht allein den Studirenden, sondern
auch dem Publikum gedffnet und erfreut sich eines zahlreichen
Besuchs.

Mit ihrer Verwaltung sind gegenwirtic der Bibliothekar
Schotte und der Bibliothekengehiilfe Kempert beauftragt.

") Anlage E.




CHRONIK

Grundstiickes der Koniglichen Gewerbe-Akademie.

Der Hiuser-Complex der Kéniglichen Gewerbe- Akademie, in dem
classischen Theile Berlin's belegen, bedeckt mit seinen fiinf Hofen
eine Flache von pp. 293 (JRuthen.

Das Grundstiick, bis zu Anfang dieses Jahrhunderts Eigen-
thum mehrerer Privaten, ist nach und nach durch Ankauf erworben
worden. Mit Ausnahme des an der Ecke der Kloster- und Sieber-
strasse belegenen Gebiudetheils Nr. 36, welcher in seiner wesent-
lichen Einrichtung und Architektur unverindert geblieben ist, wur-
den die alten Gebiude bald nach ihrem Erwerb abgebrochen, und
in deren Stelle neue aufgefiibrt, auch im Laufe der Zeit mancherlei
bauliche Aenderungen vorgenommen, +wie das Bediirfniss es
erheischte.

Gegenwiirtig besteht die Hauptfront in der Klosterstrasse
aus zwei Hauptgebiuden, die durch einen Mittelbau verbunden
sind. Das eine ist das ehemalige von Hacke’sche Palais Nr. 36,
das andere in einem analogen Style im Jahre 1863 vollendete Ge-
baude nimmt die Stelle der Hiuser Nr. 32, 33 und 34 ein. Der
Mittelban, im Jahre 1831 vollendet, stelhit an der Stelle des ehe-
maligen Pagenhauses Nr. 35.

Das Grundstiick Nr. 36 ist ein altes Burglehn, {iber dessen
Geschichte jedoch bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts verlassliche
Nachrichten fehlen.
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Der ilteste bekannte Lehnbrief ist aus dem Jahre 1487, nach
welchem am Sonntag Laetare des genannten Jahres der Churfiirst
Johann Cicero dasselbe seinem Secretair Johann Briinner als
freies Burglehn verlieh, mit der Berechtigung, allerlei bargerliche
Nahrung und Handel zu treiben, auch fremde Getrinke zu halten.

Von Diesem kam das Grundstiick in den Besitz eines Grafen
Hans von Hanstein, und nachdem es als Burglehn wieder an den
Landesherrn zuriickgefallen, durch den noch vorhandenen Lehn-
brief vom Jahre 1508 des Churfiirsten Joachim I. Nestor und
seines Bruders, des Markgrafen Albrecht, in den Besitz des Ja-
cob Wins.

Der Letztere verkaufte im Jahr 15568 zu Ostern das Burglehn-
Freihaus fiir die Summe von 500 Thlrn. an den Churfiirstlichen
Secretair Johann Brettschneider.

Die Churfiirstliche Genehmigung dieses Verkaufs und die
neue Belehnung erfolgte in demselben Jahre am Donnerstag nach
Exaudi.

Nach Brettschneider’s Tode ging das Grundstiick auf sei-
nen Sohn Joachim Brettschneider iiber, welcher dasselbe laut
Kaufbrief vom 18. Januar 1584 an den bekannten Alchymisten und
damaligen Leib-Medicus und Geheimen Rath Leonhard Thurn-
eiser zum Thurm fiir 200 Thlr. verkaufte. Der Consens und die
neue Belehnung des Letzteren durch den Churfiirsten Johann Georg
erfolgte im Jahre 1584.

Nach Thurneiser’s Flucht aus der Mark fiel das Burglehn-
Freihaus wieder an den Lehnsherrn, Churfiirst Johann Georg
zuriick, welcher damit im Jahr 1586 den Silber-Kiammerier Hein-
rich Teuschel belieh, sowie auch zugleich den Verkauf des
Grundstiicks fir die Summe von 200 Thirn. an den Churfiirstlichen
Apotheker Michael Aschenbrenner genehmigte.

Von Diesem kam dasselbe durch Kauf in den Besitz des
Heidereuters Otto Koch zu Grunewald.

Der Churfiirstliche Consens zu diesem Verkauf erfolgte im
Jahre 1587, die wirkliche Belehnung am 10. Juni 1598 mit der Be-
rechtigung, fremde Getrinke und siisse Weine einzufithren. Nach
dem Tode des Koch verkauften die Vormiinder seiner hinterlasse-
nen unmiindigen Kinder laut Kaufbrief vom 6. Dezember 1602 das
Burglehn - Freihaus fiir die Summe von 1150 Thlrn. an den Chur-
firsten Joachim Friedrich, welcher dasselbe sofort wieder laut
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Donations- und Lehnsbrief vom 6. Dezember 1602 dem Oberschen-
ken, Amts-Hauptmann von Mihlenhoff und nachmaligen Schloss-
Hauptmann Balthasar von Schlieben zum Geschenk machte.
Diese Schenkung wird in der I'olge vom Churfiirsten Johann
Sigismund unterm 23. Juni 1610 und vom Clurfiirsten Georg
Wilhelm unterm 11. October 1623 bestitigt.

Nach dem Absterben des von Schlieben ist dessen Wittwe,
Lucretia, geborne von Gdtze, nach ihrer Wiederverheirathung
mit dem Churfurstlichen Amtsrath und Amts-Hauptmann zu Zossen,
Hans von Waldau, fiir sich, ihre Erben und Nachkommen vom
grossen Churfirsten Friedrich Wilhelm unterm 15. December 1641
mit dem gedachten Grundstiick beliehen worden.

Die Belehnung ihrer Tochter Margarethe, verheirathet mit
Georg Rudolph von Wulffen, erfolgte Seitens des Churfiirsten
Friedrich IIL unterm 27. April 1689. Nach dem Tode ihires Mannes
verkaufte die Wittwe laut Kaufbrief vom 29. August 1708, bestiitigt
vom Konig Friedrich I am 3. October desselben Jahres, das erb-
liche Freihaus fiir die Summe von 5000 Thlrn. an das Konigliche
Proviant- Amt, welches dasselbe zu einem Getreide - Magazin benutzte.

Etwa fiinf Jahre spiiter schenkte laut Donationspatent vom
13. Juli 1713 Konig IFriedrich Wilhelm I. das Burglehn- und
erbliche Frethaus mit allen Rechten und Freilieiten dem Gelieimen
Etats- und Kriegsminister Ehrentreich Bogislav von Creutz,
und wurde ibm dasselbe durch den General-Feldmarschall und
Gouverneur Grafen von Wartensleben ubergeben.

Creutz liess nun die alten Gebiude abbrechen und nach
dem vom Kénige unterm 25. August 1713 genchmigten Bauplan mit
der Ausfiilhrung eines neuen Gebidudes beginnen, welches im Jahre
1721 vollendet wurde und einen Kostenaufwand von 27,000 Thlrn.
erforderte. Die Architektur des Gebiudes erinnert an Schliiter;
es ist jedoch anzunehmen, dass der Minister den Plan fiir dasseclbe
auf dem ihm vom Konige geschenkten Grundstiick durch den zur
Zeit von Diesem ausschliesslich beschiftigten Gehiilfen Schlater’s,
Heinrich Béhme, hat aufstellen lassen. Schliiter war damals
in Ungnade gefallen und verliess im Herbste des Jahres 1713 Berlin.

Nachh dem Ableben des Ministers von Creutz im Jahre
1733 ging das Grundstiick auf seine Tochter Sophia Albertina,
vermahlt mit dem General - Lieutenant und Hof-Jagermeister Hans



— 56 —

Christoph Friedrich Grafen von Hacke, und nach ihrem am
6. August 1756 erfolgten Tode auf ihren Sohn, den Lieutenant der
Garde du Corps, Friedrich Wilhelm Grafen von Hacke iiber.

Durch vaterliches Testament vom 17. Juni 1780 (publicirt den
21. Februar 1789) kam das Grundstiick in den Besitz des General-
Majors Georg Gustav Leopold Grafen von Hacke, nachdem
seine Mutter Juliane Charlotte Antoinette geb. vonLehwaldt
ihres testamentarischen Niessbrauchs und Dispositionsrechts, simmt-
liche Geschwister aber ihres Miterbe- und Eigenthumsrechts durch
die gerichtlichen Erklirungen vom 1. Juli, 22. Juli und 23. August,
10. Dezember 1817 und 24. Januar 1818 sich begeben hatten.

Im Jahre 1821 kaufte das Grundstiick fir 32,000 Thilr. und
160 Thlr. Schlisselgeld der Kaufmann Johann Carl Christian
Gropius.

Auf Grund der Allerhéchsten Cabinetsordre vom 16. Februar
1821 und durch den in Folge dessen zwischen dem Vorbesitzer
Gropius und dem Geheimen Justizrath Schmucker, Bevoll-
michtigten des Koniglichen Handelsministerii, unterm 17. Sep-
tember 1821 abgeschlossenen notaricllen Kauf-Contract kam das
Grundstiick fiir 32,000 Thlr. und ein Schlisselgeld von 160 Thlrn.
in den Besitz des Handelsministerium’s.

Das ehemalige alte Pagenhaus, Klosterstrasse No. 35, wurde
durch Cabinetsordre vom 5. Mirz 1790 dem Kriegsrath Rackmann
fir 5000 Thlr. iiberlassen, im darauf folgenden Jahre aber fiir
11,000 Thlr. wieder verkauft.

Im Jahre 1824 kam dasselbe durch Erbschaft in den Besitz
des Miihlenbesitzers Johann Friedrich Sentzke zu Charlotten-
burg und wurde von Diesem auf Grund der Cabinetsordre vom
24. Marz 1827 fir die Summe von 30,000 Thlrn. fiir den Fiscus er-
worben. Die Uebergabe des Grundstiicks erfolgte am 1. April 1827.

Behufs Erweiterung der allzubeschrinkten Werkstitten wurde
auf Grund der Cabinetsordre vom 28. April 1840 von den von dem
Koniglichen Stadtgericht erworbenen Grundstiicken, Judenstrasse
No. 58 und 59, laut Vertrag vom 9. Juni 1840 eine Fliche von
5461 (JTFuss zum Preise von 17,700 Thlrn. angekauft. Von dem-
selben Besitzer wurde spiter auf Grund der Cabinetsordre vom
26. September 1845 laut Vertrag vom 28. Januar 1846 noch eine zu
dem vorhin erwihnten Grundstiick No. 59 gehorige Fliche von
691 (JFuss zum Preise von 2240 Thlrn. angekauft, belufs Anlage



einer Giesserei. Die Erwerbung der Hauser Sieberstrasse No. 1
und 2 von den Larché’schen Erben fiir den Kaufpreis von 8350 Thlrn.
erfolgte auf Grund der Cabinetsordre vom 25. September 1854.

Die anstossenden Hiuser hatte das Konigliche Stadtgericht
angekauft, und es war dabei verabredet worden, dass dasselbe einen
Theil der erworbenen Grundfliche dem Gewerbe-Institut wieder
iiberlassen solle. Da aber diese Zusage spiter zuriickgenommen
wurde, so gewihrte der Ankauf der Hiuser No. 1 und 2 der An-
stalt einen verhdltnissmissig nur geringen Nutzen, indem solche
allein zu der beabsichtigten baulichen Erweiterung des Gewerbe-
hauses zu Unterrichtszwecken nicht ausreichten. Ihr Abbruch er-
folgte im Jahr 1855, als nach dem Abbruch der vom Stadtgericht
angekauften Nebenh#user die H#user No. 1 und 2 den Einsturz
drohten.

In demselben Jahre erfolgte auf Grund der Cabinetsordre
vom 4. Juli 1855 der Ankauf der beiden Hauser Klosterstrasse
No. 33 und 34 zum Preise von 15,700 Thlrn. von den Eigenthiimern,
verehelichte Handelsmann Noah, geb. Bornstein und der Wittwe
des Kupferschmiedemeisters Demmers, geb. Hoenicke.

Die Grundfliche der beiden Grundstiicke betrug bei 384 Fuss
Frontlinge an der Strasse pp. 12 [JRuthen, daher der Kaufpreis
pr. O Ruthe pp. 1308 Thlr.

Die Hauser dienten vorliufig zur Unterbringung der neu ein-
gerichteten und spiter nach der alten Boérse verlegten DMuster-
zeichenschule.

Im Jahre 1860 wurde das Areal des Gewerbehauses durch
den Ankauf des dem Rentier Traun zugehorigen Hauses, Kloster-
strasse 32, wieder um pp. 20 (JRuthen vergrdssert. Der Ankauf
erfolgte auf Grund der Cabinetsordre vom 6. Juli 1860, die Kauf-
summe stellte sich, incl. der Nebenkosten, auf 20,826 Thir. 5 Sgr.,
also auf pp. 1041 Thlr. pr. (JRuthe.

Der Abbruch der drei alten Hiuser erfolgte im Jahre 1861
und gleich darauf an deren Stelle die Ausfithrung des neuen Ge-
biaudes, welches die rechtsseitige Front des Gebiudetheils in der
Klosterstrasse bildet.

Die fiir den Ankauf des Grund und Bodens, sowie fiir Neu-
bauten und bauliche Aenderungen iiberhaupt verausgabten Kosten
sind in der folgenden Tabelle chronologisch zusammengestellt.
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Fiir Fiir
Jabr, Grund - Erwerb, Bauten.
Co . A .
1821 || Ankauf des Griflich v. Hacke’schen Palais,
Klosterstrasse 36 .....0c000nes ceneverses || 32,1601 .
» Reparatur und Einrichtung des Hauses fiir
die Zwecke der technischen Deputation
fiir Gewerbe . ..ecveieviriannrennsecaenns 6,256 22/ 8
1822 || Fir Einrichtung der Werkstitten, der Lehr-
zimmer, der Sammlungen, Umanderung
der Haustreppe (Nr. 36), Inschrift,
Adler etCivereirecsrentesecrrisncssisnson 4,000 .
1824 { Ausfiihrung cines neuen Seiten- und Quer-
gebdudes (Nr. 36)...cvverenonnncneeannns 13,159 |10} 8
1827 || Ankauf des chemaligen Pagenhauses (Klo-
Sterstrasse 35) .ev..iverieinionnnenns eese || 30,0001 .
1828—29 | Die Dachbalkenlage, den ganzen Dachver-
band und die Dicher des Hauses Kloster-
strasse 38 crneunert, das Gebaude erhdht,
eine neuo Attika ausgefiihrt und cine
‘Wohnung eingerichtet etc......couvven... 12,63913 2
1830 {| Umbau der Remisen und einer Tischler-
werkstatt, ...... ereceeceenesnns ceseensaen 719112, 4
» | Fir andere bauliche Uminderungen. ..... 1,444 15 7
1827—31 || Auffiilhrung ncuer Gebiude an Stelle des
ehemaligen Pagenhauses....cceeeeeann.. . 69,563 |29, 2
» Reparatur und bauliche Uminderungen
simmtlicher Gebiude....coeveeereaanin. 15,074 |10, 6
1831 | Anlage eines Wasserbehilters im kleinen
Hofe..veveeiiiiianiiiniiniinnnn, cerreniae 104} 4.
» || Ankauf des Traufrechts von Bobe in der
Jiderstrasse. . ... crrerertiiiieriiieeers 1,000 | .
1835 || Umbau des alten Laboratorium’s zu cinem
Pferdestall........... ceteventenairicanans 37311 4
1836 || Anlage eines Kassengewdlbes.. ooveuan..n 155 24 4
1840 || Ankauf einer Fliche von 5461 [(QFuss von
dem Koniglichen Stadtgericht........... 17,700 . -
1841 || Fiir bauliche Uminderungen.............. . 1,760 |26; 1
1842 | Erhdhung und Reparatur der Fliigel- und
Hintergebiude von Nr. 36............. 23,823 112 2
» | Fir andere Hauptreparaturen......e...... . 1,629 (12111
1843 || Fiir bauliche Uménderungen.............. 2,839 11710
1840—44 | Bebauung der vom Stadtgericht angekauf-
ten Fliche (Werkstatt). ..c.evvennn... . .| 19,511418] 1
zu iibertragen..... | 80,860]. |. } 173,955 [20]10



Jahr,

Fiir

Grund - Erwerb,

Fa ol m %

Fiir
Bauten.

1844
1846

1850—51

1854
1855

1856
1857

1859

1859—60
1860

1861—65

1865

Uebertragung.....

Wasserleitung nach der Jiidenstrasse.....
Bauliche Instandsetzungen................
Ankauf einer Fliche von 691 [QFuss von
dem Koniglichen Stadtgericht......
Bebauung dieser Fliche (Giesserei etc.). .
Bauliche Uminderungen in dem Hause
Klosterstrasse 36, behufs Herstellung
cines Laboratorium’s........... cereennes
Ankauf der beiden Hiauser in der Sieber-
gasse L und 2...civviiiiiaiiinnnnn.
Ankauf der beiden Hiuser in der Kloster-
strasse 33 und 34....eovieeecininan..,
Anlage eines ncuen Flammofens.....
Fir Instandsetzung des baufalligen Vesti-
bils und Treppenhauses im Gebiude
Klosterstrasse 36 und fiir andere Repa-
Taturen. . ..ovvvvenns vesesetrctiancasenns
Anlage einer Durchfahrt aus dem grossen
nach dem kleinen Hofe, Pflasterung der
Hofe, Verlegung der Abtritte, Abputz
und andere bauliche Aenderungen ete..
Dem fritheren Besitzer des Hauses Kloster-
strasse 33 den ihm vertragsmissig zu-
stehenden Werth des Abbruch-Materials
nach der Taxe vergiitet mit........
Fiir bauliche Uminderungen..............
Ankauf des Hauses Klosterstrasse 32. ...
Neues Latrinengebiude im Hofe in der
Sieberstrasse. . ...... ceereeerrareenneniss
Neubau des linksscitigen Gebaudetheils in
der Klosterstrasse, theilweise Erhdhung
der Hofgebaude, ncues photographisches
Atelier mit Zubehor, Vergrosserung der
Laboratorien und verschiedene bauliche
Uminderungen. coveeeeeececasrecssessses
Fiir Herstellung der telegraphischen Ver-
bindung mit der Feuerwehr. ...........

zu iibertragen.....

80,8260 | .

2,240 .

2021 .

20,826 | :

173,955 |20

921
933118

3474| 5

. 8,797 14

654 | 1

2,890 |14

9,522 128

2,128 |16

104,816 .

867/ 6! .

191 4|.

128,178

308,323 |11




Fiir Fiir
Jahr, Grund - Erwerb, Bauten.

T e T ey

Uebertragung. ... 128,178 | 5[ . || 308,323 |11 1

1867 || Bauliche Aenderungen in den Riumen der
| technischen Deputation fiir Gewerbe. .. . .. 36925 6
1868—69 || Fiir Erhohung des Hintergebaudes im klei-
nen Hofe, Einrichtung eines neuen Hor-
saals und verschiedene bauliche Veran-

derungen..ceveeenioennenns Ceeenniiiines . L. 11,0611 610

128,178 5| . | 319,754 13| 5

Zusammen fir Grund - Erwerb und Bauten
== 447,932 Thir. 18 Sgr. 5 Pf. ’

Als Massstab der Vergleichung sei angefiihrt, dass die Her-
stellung des Gebiudes fiir die am 10. October 1870 eriffnete Konig-
lich Rheinisch- Westphilische polytechnische Schule zu Aachen
excl. Grundstiick einen Kostenaufwand von 370,000 Thlrn. er-
fordert hat.




SCHLUSSWORT.

Der Besuch der Gewerbe- Akademie hat, wie die tabellarische
Zusammenstellung®) und die Frequenz-Skala®?) ersichtlich machen,
bedeutend zugenommen. Letztere zeigt gleichsam das Querprofil
eines vom Vorlande bis zum Riicken machtig ansteigenden Gebirgs-
stocks, worin sich auf den letzten neun Stationen zwei tief einge-
schnittene Thiler und ein jaher Absturz bemerkbar machen. Das
erste Thal markirt die zu jener Zeit in Folge der politischen Ver-
hiltnisse eingetretene Stagnation im gewerblichen Leben in Verbin-
dung mit dem Schleswig-Holsteinschen Kriege, das zweite den
Deutsch-Oesterreichischen Krieg, und endlich der jahe Absturz den
Deutsch-Franzisischen Krieg.

Dass nach eingetretenem Irieden die im Jahre 1869 bereits
erreichte Hohe wieder gewonnen werden wird, ist wohl mit Sicher-
heit anzunehmen; ob aber dieser Punkt bereits auf der Wasser-
scheide liegt, oder ob das Hoch-Plateau der Frequenz noch dariiber
hinausreichen wird, kann nur die Zukunft lehren.

Dass die Schwester-Anstalten in Hannover und Aachen die
Frequenz der Gewerbe-Akademie auf die Dauer herabdriicken werden,
ist nicht wahrscheinlich.

Eine Lehranstalt in der Metropole des neuen Deutschen
Reiches, im Brenopunkt der Kunst und Wissenschaft, inmitten
einer reichen Industrie und angelehnt an eine Universitit als Pflanz-

*) Anlage F.
") Anlage G.



stitte der gesammten geistigen Bildung erscheint so giinstig situirt
und gewihrt den Studirenden so mannigfache Anregungen fiir ihren
kiinftigen Beruf, dass sie mit den Schwester-Anstalten in der Provinz
den Wettkampf nicht scheuen darf.

Moge der von Beuth vor 50 Jahren gepflanzte Stamm bald
nach einer anderen freieren und sonnigeren Stelle der Hauptstadt
verpflanzt werden, wo derselbe Platz findet, seine Krone weiter
auszubreiten zum Segen unseres grossen Vaterlandes.




Anlage A.

An des Konigs Majestit.

Euer Konigliche Majestit haben mir befohlen, eine aligemeine 6ffent-
liche Ausstellung der Erzeugnisse des vaterlindischen Gewerbefleisses
zu veranlassen, und dazu unterm 3. Mai 1819 die oberen Riume des
Hauses No. 76 unter den Linden, nach erfolgtem Ausbau und Ver-
lingerung der Wilhelmsstrasse bestimmt.

Dieser Ausbau ist indess auf Euer Koniglichen Majestit Be-
fehl bis jetzt nicht zur Ausfithrung gekommen; es bietet sich ferner
(weshalb ich mich auf meinen heutigen besonderen allerunterthinigsten
Bericht beziehe) Gelegenheit dar, es mit der Verpflichtung des Baues
in der genehmigten Art an einen Privatmann zu verkaufen und sich
statt der Ausgabe eine Einnahme zu verschaffen; es kommt ferner
in Betracht, dass der Raum unter allen Umstinden dann nicht aus-
reichen wiirde, wenn, wie es zu wiinschen ist, jedes preiswirdige
Fabrikat Euer Koniglichen DMajestit Staaten darin aufgenommen
werden und zur Preisbewerbung kommen soll.

Die Resultate der Pariser Ausstellung, welche durch die
Riume im Louvre zusammen eine Linge von 500 Schritt einnnehmen,
liefern den Beweis dafiir, indem bei dem Gewerbefleisse Preussens
anzunehmen ist, das Verhiltniss der auszustellenden Gegenstinde
werde wenigstens ebenso gross sein, als das Verhiltniss der Be-
volkerung Preussens und Frankreichs.

Soll daher Euer Koniglichen Majestit Befehl und mit ihm
eine dem preussischen Gewerbefleiss hochst niitzliche Sache aus-
gefiihrt werden, so ist dazu ein grésserer Raum erforderlich, und
dieser kann sehr viel wohlfeiler angeschafft und ausserdem mancher
gemeinniitzige Zweck mehr erreicht werden, als durch den Ausbau
des Hauses unter den Linden auf Kosten des Staats.



Es ist ndamlich mein Wunsch, die Bibliothek, die Modell-
sammlungen der technischen Deputation des mir anvertrauten Mini-
steriums fiir den Gewerbsstand durch 6ffentliche Benutzung brauch-
bar zu machen, und ausserdem die Mitglieder jener Behorde dadurch
doppelt niitzlich zu machen, dass sie Geometrie, Arithmetik, Me-
chanik, Chemie, Physik, Maschinenzeichnen, Modelliren ete. auf eine
dem TFassungsvermdgen und den Vorkenntnissen der gewerbetrei-
benden Klasse angemessenen Weise vortragen, und dabei die Samm-
lungen, deren ich eben erwilinte, benutzen, um die Anwendung jener
Vorkenntnisse auf die Gewerbe zu lehren. Hierdurch wiirde das
erreicht werden, was in Frankreich, Danemark, Baiern ete. mit Er-
folg besteht, bei uns aber bis jetzt noch fehlt.

Das in der Klosterstrasse belegene, palastartig gebaute grif-
lich Hacke’sche Haus enthilt fiir obige Zwecke hinreichenden Raum
und ist jetzt fiir 33,000 Thlr. und ein unbedeutendes Schliisselgeld
zu kaufen. Ein Drittheil des Kaufpreises kann darauf stehen bleiben,
und wenn die Verkiufer sich gefallen lassen, dass der Rest termin-
weise abgetragen werde, wiirde ich es fir eine der niitzlichsten Ver-
wendungen der mir zu gewerblichen Zwecken anvertrauten Fonds
halten, diese Terminzahlungen daraus zu leisten.

Ls bedarf hiernach keiner besonderen Geldbewilligung, son-
dern nur Euer Majestit Allerh6chste Genehmigung zum Ankauf, und
diese werden Euer Koénigliche Majestit, wie ich mir schmeichele,
mir um so weniger zu jenem nitzlichen Zwecke versagen, als der
blosse Ausbau des Ilauses unter den Linden 51,336 Thlr. 7 Sgr.
kosten sollte.

Wenn Euer IKonigliche Majestit meinen Antrag huldreichst
genehmigen, so werde ich, da simmtliche Miethsberechtigungen am
1. October authéren, die Einleitungen treffen, dass der Gewerbestand
von der kinftigjihrigen Ausstellung Dbenachrichtigt, sich von jetzt
an dazu vorbereite, und behalte mir deshalb den niheren Bericht vor.

Berlin, den 24. Januar 1821.

gez. Biilow,



Anlage B.

Ich erkenne es auf Ihren Bericht vom 24. v. M. als wiinschens-
werth an, dass der beabsichtigte Plan allgemeiner offentlicher Aus-
stellungen der Erzeugnisse vaterlindischen Gewerbefleisses in der
von Ihnen bemerkten Art erweitert, und durch die Gelegenheit zur
Benutzung der Bibliothek und Modell-Sammlungen der technischen
Deputation Ihres DMinisterii, sowie durch fassliche Lehrvortrige
dem Gewerbestande noch nutzbarer gemacht werde. Da nun nach
Threm heutigen Bericht das Haus No. 76 Unter den Linden, selbst
fiir den eingeschrinkten Zweck der Ausstellung, kein geeignetes
Local abgiebt, und die Kosten des Ausbaues desselben iiber
51,000 Thlr. betragen wiirden, so will Ich Sie fiir die oben bemerkten
Zwecke zum Ankauf des jetzt fiir 32,000 Thlr. und ein unbedeutendes
Schliisselgeld feil stehenden griflich Haak’schen Hauses in der
Klosterstrasse und zur Bestreitung dieser Kosten aus den zu gewerb-
lichen Zwecken Ihnen {iberwiesenen Fonds hiermit ermichtigen.
Berlin, den 16. Februar 1821.

gez. Friedrich Wilhelm,

An
den Staatsminister Grafen von Biilow,



Anlage C.

T ——

An des Konigs Majestit.

Da.s Gebidude, welches in der Klosterstrasse fiir die technische
Gewerbe-Deputation, fiir das Gewerbe-Institut und zur Aufstellung
der Modellsammlung angekauft wurde, ist schon jetzt zur Erreichung
dieser verschiedenen Zwecke zu enge geworden. Der Zweck, nicht
blos theoretisch gebildete, sondern auch praktische ausgezeichnete
Arbeiter in die Provinzen zuriickzusenden, ist dadurch grosstentheils
verfehlt worden, dass viele Ziglinge aus Mangel an Raum in den
‘Werkstitten, darin nicht zugelassen werden konnten. Es haben
ferner viele ausgezeichnete Werkzeuge fiir diesen Unterricht nicht
benutzt oder so aufgestellt werden konnen, dass die vielen Gewerbe-
treibenden, welche jetzt aus allen Theilen der Monarchie die Anstalt
besuchen, daraus Nutzen ziehen konnten. Die bereits angefertigten
Modelle umfassen nur einige Hauptzweige der Fabrikation, und
dennoch sind die vorhandenen Sile so angefullt, dass, wenn der
Zweck erreicht werden soll, die Fabrikanten des Inlandes in dieser
Nationalsammlung tiber das Neueste und Beste zu belehren und
itberhaupt mit der Anfertizung von Modellen fortzufahren, eine Er-
weiterung dieses Locals durchaus nothwendig wird.

Ein ganz neues Gebidude dazu aufzufithren, wire nicht an-
gemessen, weil das bisherige so sehr wollfeil angekauft worden,
dass derselbe Raum, neu gebaut, das Dreifache des Ankaufspreises
kosten wiirde; ein Bauplatz bliebe dann immer noch anzukaufen, der
nur in einem entfernten Theile der Stadt zu finden wiire; viele zweck-
missige Anlagen miissten zerstért werden; das Umziehen wiirde
endlich nothwendig viele Stérungen veranlassen.

Zur Erweiterung des jetzigen Gebiudes ist indess nur eine
einzige Gelegenheit durch den Ankauf des anstossenden ehemaligen
Pagenhauses vorhanden. Dieses Gebiude ist zwar alt, verfallen,
grosstentheils von Holz gebaut, aber es hat einen sehr bedeutenden
Flachenraum, der die Erfilllung der verschiedenen Zwecke des
Gewerbehauses fiir die Zukunft sichert, und lisst sich mit demselben
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auf eine angemessene \Weise verbinden, so dass das Gewerbehaus
unverindert bleibt.

Es ist eben so wie dieses ein I'reihaus und bringt jahrlich
1700 Thlr. Miethe ein. Der Eigenthiimer, mit welchem durch einen
Dritten unter der Hand iiber den Ankauf unterhandelt worden, will
es um den Preis von 31,000 Thlr. verkaufen, wobei der ginstige
Umstand eintritt, dass alle Contracte bis auf einen zum 1. April d. J.
gekiindigt werden konnen, wenn der Kauf noch in diesem Monat
zu Stande kommt.

Obgleich dieser Ankauf nach dem baulichen Zustand des
Hauses theuer erscheint, so ist er doch aus den oben angefiihrten
Griinden wohlfeiler, als eine Verlegung des Ganzen nach einem
andern Orte.

Hiernach glaube ich, der Minister des Innern, bei Euer Kénig-
lichen Majestit allerunterthinigst darauf antragen zu miissen, aller-
gniadigst zu genehmigen, dass ich das zum Ankauf des ehemaligen
Pagenhauses in der Klosterstrasse und zum Umbau desselben erfor-
derliche Capital von resp. 31,000 Thlr. und ohngefahr 60,000 Thir.
in runder Summe engagiren, und dabei zur Sicherheit dieser Anleihe
das Gewerbehaus in der Klosterstrasse, das neu angekaufte Gebiiude
selbst, sowie das dem DMinisterium des Innern gehérige Diensthaus
in der Georgenstrasse henutzen kann, und dass die Amortisation
und Verzinsung dieser Schuld in folgender Art geschehe.

Es wiirde selbige aus den Ionds fir gewerbliche Zwecke
des Ministeriums des Innern erfolgen konnen, wenn dieser nicht von
100,000 Thlr. jahrlich auf 65,000 Thlr. vermindert worden wire, so dass
derselbe nicht hinreicht, den dringendsten Anspriichen zu geniigen.

Im Einverstiindniss mit dem mitunterzeichineten Finanzminister
tragen wir daher allerunterthinigst darauf an, eine Summe von
15,000 Thir. auf das Allgemeine Extraordinarium bringen zu diirfen,
und dasselbe so lange zur Verzinsung und Amortisation verwenden
zu diirfen, bis letztere getilgt ist.

Zugleich bitten wir allerunterthiinigst, die Allerhdchste Ent-
scheidung aus dem angefiihrten Grunde bald zu unserer Kenntniss
bringen zu lassen, damit die Kiindigung der Miether geschehe und
deren Dbaldige Entfernung aus dem Hause ohne Entschidigung und
Kosten geschehen kann.

Berlin, den 13. Marz 1827.

gez. v. Schuckmann. gez. v. Motz
9



Anlage D.

Auf Thren gemeinschaftlichen Antrag vom 13. d. Mts. will Ich,
bei den angezeigten Umstinden, zur Erweiterung des Lokals der
technischen Gewerbe-Deputation, fiir das Gewerbe-Institut und zur
Aufstellung der Modellsammlung den Ankauf des anstossenden ehe-
maligen Pagenhauses fiir den Preis von 31,000 Thlr. genehmigen und
Sie, den Minister des Innern, autorisiren, diese Summe sowohl, als
die zum Umbau des gedachten Hauses fiir den erwihnten Zweck
erforderlichen Gelder gegen Verpfindung des jetzigen Gewerbehauses
in der Klosterstrasse, des neu anzukaufenden Gebiudes selbst und
des dem Ministerio des Innern gehérigen Diensthauses in der Georgen-
strasse zu negociren. Zur Verzinsung und Amortisation dieser An-
leihe bewillige Ich nach Ihrem Antrage alljahrlich »Fiinfzehn Tau-
send Thaler« aus dem allgemeinen Extraordinario so lange, bis die
Schuld getilgt sein wird, empfehle Ihnen, dem Minister des Innern,
aber, dafir Sorge zu tragen, dass bei dem Umbau des Gebiudes,
wofiir die angenommene Summe von 60,000 Thlr. sehr hoch erscheint,
aller unnothige Luxus vermieden werde. Auch muss die etwaige
Ersparniss bei dem Fonds fiir gewerbliche Zwecke zur Abtragung
der hiernach entstehenden Schuld mit verwendet und dadurch die
Amortisation derselben beschleunigt werden.
Berlin, den 24. Marz 1827.

gez. Friedrich Wilhelm.

An
die Staats-DMinister von Schuckmann und von Motz.



Anlage E.

ZUSAMMENSTELLUNG

der

Directoren, Lehrer und Privat-Docenten

der
Koniglichen Gewerbe-Akademie

von

der Griindung der Anstalt am 1. November 1821
bis dahin 1871,




Name, ‘

Dienst-
Antritt,

Unterrichtsfach.

Bemerkungen.

4.

i Maueh.....c...

lAcCCUmM. caaeann

. Wetzel ........

Ordentliche Lehrer.

Dr. Schubarth
|

1321

1821
1. Nov.

1821
1. Nov.

1821
1. Nov.

1321
1. Nov.

1822
14, Juli

1822
10.Sept.

l Director

:
!
\‘ Arithmetik

i

!

i

I

. Geometrie,
Linearzeichnen

|

! Physik, Chemie,
i chemische Tech-
nologie

Zeichnen von
Verzierungen

Chemie, Minera-
logie

Arithmetik

Ministerial-Director und Wirklicher
Geheimer Rath.

Ausgeschieden 1845,

Gestorben den 27. September 1853

Durch Patent vom 7. August 1819
Fabriken-Commissions-Rath.
Durch Patent vom 18. Februar 1823
Geheimer QOber-Baurath,
Ausgeschicden am 1. April 1828.
Gestorben am 14. September 1861.

Architekt. Fabriken - Commissions-
Rath.

Geheimer Regierungs-Rath 1833.

Ausgeschieden am 1. October 1843,

Gestorben am 8. October 1833.

Zugleich Prof. extraord. an der Uni-
versitit 1822,

Geheimer Regierungs-Rath 1851.

Ausgeschieden am 1. October 1349.

Gestorben am 8. Februar 1868.

Conducteur. Durch Allerh. Patent
vom 28, November 1835 zum Pro-
fessor crnannt.

Ausgeschieden am 1. Juli 1839 we-
gen seiner Berufung an das Poly-
technicum zu Stuttgart.

Als Chemiker ca. 20 Jahre in Eng-
land.

Durch Allerh. Patent Professor am
Gewerbe-Institut.  Seine Vorle-
sungen tber Chemie, Mineralogic
und deren Anwendung auf Ge-
werbe unentgeltlich.

Conducteur. Ausgeschieden am 1.
October 1824 wegen seiner er-
folgten Anstellung am Kéln, Gym-
nasium.



i1

Xr. Name. ! :’:;'::; ! Unterrichtsfach. Bemerkungen,
? ! !
8 L. Wichmann ., 18322 1 Modelliren Bildhauer. Professor.
! | 1. Oct. l Ausgeschieden am 1. Juli 1839.
9. Nicolas....... ! 1824 ; Arithmetik Zugleich Lehrer an der Koniglichen
; 1. Oct. Realschule,
i l ' : Ausgeschieden am 1. October 1830.
10. F. Wolff. ...... ‘ 1826 ;)Iathematik, fDurch Allerh. Patent vom 28. No-
“ i 1. Oct. E besclireibende ! vember 1835 zum Professor er-
; ; i Geometric nannt.
f ! i Am 1. Januar 1854 mit Pension
3‘ \ ; | ausgeschieden.
11. Wedding ....... 1823  Maschinenlehre |Fabriken - Commissions - Rath am
‘ 1. April 6. Januar 1829.
; l Gelieimer Regierungs-Rath am 22
' December 1851,
Geheimer Ober-Regierungs-Rath am
| 10. Januar 1866.
! i Als Lehrer am 1. October 1846, und
: ; als Bibliothekar und Conservator
‘ i der Sammlungen am 1. April 1857
l ausgeschieden.
12, BriX covivvennns 1828 Angewandte Bau-Conducteur 1827,
1. April| Mathematik. Fabriken - Commissions - Rath  am
: Entwerfen von | 26. April 1834,
: Gebiuden ! Geheimer Regicrungs - Rath am 25.
‘ | Januar 1833.
] , i Geheimer Ober-Regierungs-Rath am
} 10. Januar 1866.
i Ausgeschieden am 1. April 1850.
i i Gestorben am 14, Februar 1870.
13.|Freyberg...... ' 1829 !'Maschinen- Gestorben am 13. Marz 1865.
| l 1. Oct. | zeichnen
14. . Dr. Fuss....... " 1899 Repetitor fiir  : Ausgeschieden am 1. October 1834.
| { L Oct. | Physik, Chemie
] undMineralogie.
Praktische Ar-
beiten im La-
i boratorium
15.iBoy ...erveennns 1829 | Werkstatt. Bildhauer.
1. Oct. | Spiter Mo-
delliren
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Nr. Name, B;i:;&' Unterrichtsfach, Bemerkungen.
16.| Dinger ....... 1829 | Unterricht in der | Gestorben am 2. Mirz 1834.
1. Oct. | Giesserei
17.  Feyerabendt .| 1829 | Giessen und Gestorben am 7. Februar 1871,
1. Oct. | Modelliren
18.|Bledow ...... 1830 | Rechnen Zugleich Collaborator am Kdélnisch.
1. Oct. Real-Gymnasium.
Gestorben im August 1846.
19. | Kiss....coeuneen 1830 | Ciseliren, spiter | Bildhauer. Im Jahre 1842 zum Pro-

1. Oct. | Modelliren fessor ernannt.

Gestorben am 24. Marz 1865,
20. | Dr. Bohnstacdt] 1830 | Repetitor fir Bau-Conducteur.

1. Oct. | Geometric Ausgeschieden am 1. April 1822.

21.|Dr. Ringleb...| 1830 | Repetitor fir Bau-Conducteur.

1. Oct. | Mathematik Durch Ministerial-Rescript vom 28,
August 1843 zum Professor er-
nannt.

Ausgeschieden am 1. April 1830.
22,1 Dr. Elsner.....] 1834 | Repetition in Pharmazeut.
1. Oct. | Physik und Ausgeschieden am 1. October 1850.

Chemie. Mine-

ralogie. Prak-

tische Arbeiten

im Laboratorium
23.|Lincke «vvvt... 1838 | Bau-Construc- |Bau-Inspector, spiter Geheimer

1. Oct. | tionslehre. Ober-Bau-Rath.

Als Lehrer ausgeschieden am 1, Oc-
tober 1830.
24.| G. Stier .......] 1839 | Zeichnen Bau-Conducteur.

1. Juli Durch Allerhéchste Cabinets-Ordre
vom 3. Januar 1842 zum Profes-
sor ernannt.

Ausgeschieden am 1. October 1842.
25.|Kampmann ...| 1841 |[Bronzegiessen |Ausgeschieden am 1. October 1846.
1. Mai
26.|Lohdc......... 1842 | Zcichnen. Archi-| Architekt.
1. Oct. | tcktonischeFor-|Im Jahre 1853 zum Professor er-

menlehre. Ent-
werfen von Ge-
bauden

nannt.



Dienst-

Nr. Name, Antritt. Unterrichtsfach. Bemerkungen.
27.,Mackenthun..| 1844 |Holzbildhauerei |Am 31. August 1845 gestorben.
1. Jan.
28.|v. Pommer
Esche........| 1845 | Director Geheimer Ober-Finanz-Rath, spiter
Unter-Staats-Secretair,und gegen-
wirtig Wirklicher Geheimer Rath
und Ober-Prasident der Rhein-
provinz.
Ausgeschieden am 1. August 1848.
29. Wiebe ...... 1846 | Maschinenlehre | Mihlenbaumeister.
1. Oct. Im Jahre 1833 zum Professor er-
nannt.
30.1C. Noback..... 1846 | Rechnen Zugleieh Director der Handels-
1. Oct. Lehranstalt.
Ausgeschieden am 1. Juli 1849,
3L.|v. Carnall ..... 1848 | Commissarischer | Geheimer Bergrath.
1.August| Director Ausgeschieden im Januar 1849,
32, | Malberg....... 1848 | Maschinen- Baumeister.
1. Oct. | zeichnen, Ma- | Ausgeschieden am 1. Februar 1851.
schinenlehre
33.!Dr. Egen....... 1849 | Director Bis dahin Director der Provinzial-
Januar Gewerbeschule zu Elberfeld.
| Gestorben am 23. August 1849.
34.|Dr. Drucken-
miiller .......| 1849 | Director Bis dahin Director der Provinzial-
1. Oct. Gewerbe- und héheren Biirger-
schule zu Trier.
Ausgeschieden am 1. October 1856.
35.:Pohike........; 1849 |Rechuen, be- Ausgeschieden am 1. October 1865.
1. Oct. ¢ schreibende
Geometrie
36.iDr. Dove.......| 1849 ;Physik Zugleich ordentlicher Professor an
1. Oct. | der Universitit und Geheimer Re-
gierungs-Rath.
Ausgeschieden am 1. April 1868.
37. Dr. Rammels- B | . i . .
berg .ooeennne. 1850 | Chemie, Minera- | Zugleich Professor an der Univer-
l.April! logie. Erster sitit.

|

Vorsteher des
Laboratorium’s

10



Xr. Name. I;:;':ls:t' Unterrichtsfach. Bemerkungen,
38.| Dr. Magnus... 1850 | Chemische Zugleich ordentlicher Professor an
1. Oct. | Technologie der Universitat.
Ausgeschieden am 1. October 1856.
Gestorben am 4. April 1870.
39.( Manger.......{ 1850 |Bau-Construc- |Bau-Inspector.
1. Oct. | tionslehre Im Jahre 1853 zum Professor er-
nannt.
40.[Corssen ....... 1851 | Maschinen- Gestorben 1852,
1. Mirz | zeichnen
41.{Fink ......c..0 1852 | Maschinenkunde | Ingenieur.
1. Oct. | u. mechanische |Im Jahre 1854 zum Professor er-
Technologie nannt.
42.|Duske..... eeees| 1852 [ Werkstitte Ingenieur. Spiter Eichamts-Director.
1. Oct. Gestorben am 15, Februar 1871.
43.1Schwatlow...] 1833 |Zeichnen. Bau- |Zugleich Bau-Inspector.
1. Dec. | Constructions-
lehre
44.] Werner........; 1854 |Entwerfen von |Ingenieur. Im Jahre 1846 zum Pro-
1. Oct. | Maschinen und | fessor ernannt.

Fabrikanlagen |Ausgeschieden am 1. April 1869
wegen seiner Berufung an die po-
lytechnische Schule zu Darmstadt.

45.|Dr. Grashof...] 1854 | Mathematik und [Ausgeschieden am 1. October 1863
L Oct. | Mechanik wegen seiner Berufung als Pro-
fessor an die polytechnische Schule
zu Carlsruhe, an Stelle von Redten-
bacher. Spiter Badischer Hofrath.
46. | Dr.-Weierstrass| 1856 {Mathematik Bis dahin Ober-Lehrer am Gymna-
1. Juni sium zu Braunsberg. Zugleich
Professor an der Universitat.
Ausgeschieden am 1. Januar 1864.
47.[Nottebohm...| 1857 | Director Bis dahin Telegraphen - Director.
1. Jan. Geheimer Ober-Bau-Rath und

vortragender Rath im Ministerium
fiir Handel, Gewerbe und offent-
liche Arbeiten.

Als Director ausgeschieden am 1.
Januar 1868.



Nr. Name. 2:;:::{' Unterrichtsfach, Bemerkungen,
48.|Dr. Weber .....| 1838 |Experimental- Im Jahre 1867 zum Professor er-
1. Oct. | Chemie, spiter nannt.
chemische
Technologie
49.|Dr. Hertzer...[ 1859 |Beschreibende
1. Oct. | Geometrie
50.|Dr. Quincke...] 1860 |Physik Zugleich Professor an der Univer-
1. Oct. sitat.
51.|Dr. Baeyer....| 1860 |Organische Zugleich Professor an der Univer-
1, Oct. [ Chemie. Vor- sitat,
steher des La-
boratorium’s fiir
organische
Chemie
52.|Dr. Stahl-
schmidt...... 1860 | ZweiterVorsteher| Bis dahin Lehrer an der Provinzial-
1. Oct. | des Laborato- Gewerbeschule zu Schweidnitz.
rium’s fiir an- | Ausgeschieden am 1. April 1870
organische wegen seiner Berufung an die po-
Chemie, spiter | lytechnische Schule zu Aachen.
chemischeTech-
nologie und
Entwerfen
chemischer An-
lagen
53.|Elbertzhagen| 1861 |Schiffban Zugleich Wirkl. Geh. Admiralitits-
1. April Rath im Marine - Ministerium.
54.|Koch...... esees| 1861 | Schiffbau, Zugleich Marine-Ingenicur im Ma-
1. April | Zeichnen von rine - Ministerium.
Schiffen Spiter Admiralitats-Rath,
55.|Dr. Hanssen ..| 1861 | National- Geheimer Regierungs-Rath und zu-
1. April | Oeconomie gleich Professor an der Universitit.
Ausgeschieden wegen seiner Beru-
fung an die Universitit Gottingen
am 1. April 1869.
56.|Dr. Aronhold.} 1860 {Mathematik Zugleich Lehrer an der Kéniglichen
1. Oct. Bau - Akademie.
Zum Professor ernannt 1863.

10°
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Dienst-

Nr. Name. Antritt. Unterrichtsfach, Bemerkungen.
57.|Dr. Grossmann] 1863 | Theoretische Bis dahin Director der Provinzial-
1. Oct. | Mechanik Gewerbeschule zu Schweidnitz.
Durch Patent vom 17. Januar 1867
zum Professor ernannt.
58.1Dr. Vogel ...... 1863 | Photographie
1. Oct.
59.|Reuleaux...... 1864 | Maschinenkunde | Bis dahin Professor an der poly-
1. Oct. technischen Schule zu Zirich.
. . Zugleich Mitglied der technischen
118.]68 Director Deputation fiir Gewerbe.
- Jan. Am 18. December 1869 zum Ge-
heimen Regierungs - Rath ernannt.
60. | Grell...... eesee| 1865 | Zeichnen Bis dahin Lehrer an der Koniglichen
1. Jan, Musterzeichenschule.
61.|Dr. Eggers ...| 1866 |Allgemeinc
1. Oct. | Kunst-
geschichte
62.{v. Gizycki.....] 1868 |Maschinen- Ausgeschieden am 1. October 1870
1. April { zeichnen wegen seiner Berufung an die po-
lytechnische Schule zu Aachen.
63.|Hormann...... 1868 | Beschreibende | Bis dahin Lehrer an der Berg-Aka-
1. Oct. | Maschinenlehre| demie zu Clausthal.
Zugleich Lehrer an der Kaéniglichen
Berg- Akademie,
Am 17. April 1869 zum Professor
ernannt.
64.| Dr. Christoffel] 1869 | Mathematik Bis dahin Professor an der poly-
1. April technischen Schule zu Zirich.
65.| Dr. Wedding ..| 1870 | Eisenhiitten- Bergrath.
1. April | kunde
66.iConsentius ..| 1870 [Maschinen- Bis dahin Lehrer an der Provinzial-
1. Oct. | zeichnen Gewerbeschule zu Hagen,
67.|Dr. Wagner ...| 1870 |National- Zugleich Professor an der Univer-
1. Oct. | Oeconomie sitit.
Bis dahin Professor zu Freiburg.
68.|Dr. Sell........| 1870 | Analytische
1. Oct. | Chemie
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Nr., Name, ! I‘):i:fls:t' Unterrichtsfach. Bemerkungen.
— ! — i,,,,., _—
69.! Dr. Lessing...; 1870 | Geschichte der
i 1. Oct. Kunstgewerbe
70. Spangenberg.! 1870 |Ingenicur- Bis dahin Lehrer an der hoheren
E 1. Oct. | Vissenschaften] Gewerbeschule zu Cassel.
71.!Dr. Borsch..... 1871 | Geodisie und Desgl.
‘ 1. Jan. Planzeichnen
rivat- Docenten,
1.|Dr. Reimann..” 1863 |Farbstoffe,
© 1. Oect. Firberet und
; Druckerei
2. |Perels......... 1866 |Landwirth- Ausgeschieden 1867 wegen seiner
. 1. Oct. | schaftliche Ma-| Berufung an die Universitit Halle.
; schinen und
I 1 Gerithe
i I
3.1Dr. Roquertte. 1367 | Literatur- Ausgeschieden 1869 wegen seiner
i 1. Oct. | geschichte Berufung an die polytechnische
i Schule zu Darmstadt.
4.'Clément ....... | 1867 | Kaufminnische :Profcssor.
! i 1. Oct. | Arithmetik und
Comptoir-
. wissenschaft
5.1Dr. Liebe...... 18G9 | Nutzpflanzen
1. ‘\pll]
G.|Dr. Grothe....| 1869 |Geschichte der
1. Oct. | Erfindungen
7.1Kossak........| 1869 HdéhereGeometrie
1. Oct.
8. |Tuckermann..| 1871 !Geschichte der |Baumeister.
1. April| Baukunst.
Innere Deco-
ration der
Wolingebiude







Anlage F.

NACHWEISUNG

der

Frequenz der Koniglichen Gewerbe-Akademie

yvon

der Grindung der Anstalt im Jahr 1821
bis 1871.




— 80 —

Am i, October ziihlte die Anstalt: ‘l Von diesen bezogen:
Jahr, | Zoglinge Hospi- Offiziere| Lebr- Ueber- EStaats- !v: S’eyd- Pri\'at-. u.
resp. der amts- ' Stipen- ! htz. sche an.delc
Studi- | tanten. Armee Kandi- | haupt. | dien. Sn'pcn- St{pex1-
j rende. ‘1 daten. | ! dien. dien.
1821 13| . : . 3 6 !
1822 43 . . . 43 i %
1823 43 . . . 3, 81
1824 29 . . .29 ? 29
1825 31 . . . 31 | 31
1826 49 | . : : 0l
1827 52 . . . 52 ij 52
1828 51 . . . 51 1 51 i
1829 58 | . : : 55! 4 | w0
1830 63 . . . ‘ 63+ 59 4
1831 62 . . . 62 | Gl
1832 62 . . . 2 56 6
1833 86 . . . 8 78 8
1834 88 . . . 8 | 76 12
1835 88 | 8 ' 53 12
1836 98 . . ] 98 67 8
1837 89 . Co - 8 el 1n
1838 92 . T 65 14
1839 | 9 . A 9 | o4 10
1810 | 104 . R T L 15
1841 114 . o o 12 !
1842 104 104 ¢ 67 12
1843 | 113 j u3 | 9
1844 | 107 : I (G 12
1815 101 . A T 1) B 12
1846 | 110 . o 110 7 10 |
1847 115 oL By T 6
1848 129 . 1 o0 . 129 ) 84 10
1849 117 R L8
1850 | 135 .o - . 3, Mo T | 8
1851 | 130 ~op 2 0 6 0 18 80 | 6
1852 151 23 2 10 186 78
193 | 165 | 17 | 2 11 1%, 1 | 10
i ' 1 P
! 1 '




i 1 it
Es | Von den Mit dem :
genossen | Zoglin- Zeugr}lss‘
. dgenete. | pof
freien | waren ‘ l}elfe Bemerkungen
g iverliessen
Unter- | pustan- | die
richt. L der. | Anstalt.

8 . L.

13 Coh
28 . 19 ¢
17 0 . b 30
13 b

9% . 2

%5 ¢ . | 922
I N I

24 | . . 18 !
: i

25 | . | 38
3 ¢ . b o1
33 [ . i 927
28 .
9297 SR B

3, . [ 33
3 ¢ . | 29
29 | 2 i 4
50 2 ' 81 | Regulativ vom 5. Juni 1830.
4 1 5 b2
6 ' 6 | 2 |
7 7 00 2 F



Am 1. October z&hlte die Anstalt:

[
|

Von diesen bezogen:

Jahr, [[Zoglinge Hospi- Offiziere| L-chr- Ueber-. Staats- | V- S,cyd- Privat-u.
resp. der amts.- Stipen- lxtz. sche an.dcre
Studi- | tanten. Armee Kandi- | haupt. dien Stlpen- Stlpen-
rende. * | daten. 1 ’ dien. dien.
1854 182 16 2 9 209 | 66 11
185 | 206 | 22 2 10 236 | 57 12 .
1856 | 219 | 23 3 8 | 23| 4 | 1 2
1857 200 24 3 4 281 | 26 18 4
1858 221 28 3 7 259 | 26 17 3
1859 242 32 2 6 282 26 13 2
1860 | 302 35 2 8 347 26 20 2
1861 332 33 2 2 419 | 2% 13 5
1862 406 27 2 485 || 26 16 3
1863 349 26 2 . 377 1 2% 16 5
1864 | 353 | 40 1 1 395 ; 26 18 5
1865 416 59 3 3 481 1 26 20 6
1866 351 75 . 2 428 I{ 2 16 8
1867 458 80 5 5 548 :‘ 26 19 7
1868 | 438 | 95 6 4 563 | o7 20 8
1869 498 | 102 3 5 608 : 26 20 10
1870 299 49 5 33 | 2 14 7
1871 L 227 49 5 281 & 24 15 7
Sommer- !’

Semester.




Es Von denj Mit dem
genossen | Zdglin- Ze:;%':.n 188
freien | BCM ete- Reife Bemerkungen
Unter- wargn verlicssen
Auslin- die
richt. der, Aunstalt.
I :
105 7 ] M |
137 100 35
122 f 9 ! 46 Bis zum 1. October 1856 war der Unterricht unent-
117 ! 5 : 51 j’ geltlich.
0w | 5 | 51 i
8 4 5 1 42
120 i 3 4 3 ‘g Neues Regulativ vom 23. August 1860,
156 - 12 Li 59 xl
188 | 20 i 86
126 4 20 100
1ma | 28 &7
126 39 82
65 | 41 69
97 & 43 ! 101
64 | 56 | 8
5 | 50 | 109
3 | 46 | 46
30 : 2 ” 21 ’
i : l
i i

Berlin, gedruckt in dcr Kéniglichcn Gebei Ober - Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).







Anlage C.

KONIGLICHEN GEWERBE-AKADEMIE
1821 bis 18T.

fl

Jahr 18%

/]
'
\_,/"/\/ \\///\/
8 IR §%§#§*§§J§§)‘NQE§§§§§§§5 *&343 54 §§ 83
g g g g g g g ) g §8

Sommer-
Semester.



	Inhalt
	Erste Periode. 1821-1845 Seite [1]
	Königliche Gewerbeakademie Seite [1]
	Schulplan Seite 3
	Schüler. Allgemeine Bedingungen der Aufnahme Seite 3
	Entfernung Seite 3
	Zahl Seite 3
	Unterricht Seite 3
	Gegenstände desselben Seite 4
	Lehrzeit Seite 4
	A. Untere Klasse Seite 4
	B. Obere Klasse Seite 5
	Prüfung Seite 7
	Schulzeugnisse Seite 7
	Ferien Seite 8
	Leitung Seite 8
	Lehrer Seite 8
	A. Im Winterhalbjahr Seite 11
	B. Im Winterhalbjahr Seite 12
	Winter-Semester Seite 15
	Untere Klasse Seite 15
	Obere Klasse Seite 16
	Suprema Seite 17
	Sommer-Semester Seite 18
	Untere Klasse Seite 18
	Obere Klasse Seite 19
	Suprema Seite 20
	Zweite Periode. 1845-1857 Seite [23]
	Regulativ für die Organisation des Königlichen Gewerbe-Instituts Seite 27
	Dritte Periode. 1857-1871 Seite [35]
	Regulativ für die Organisation des Königlichen Gewerbe-Instituts Seite 38
	Chronik des Grundstückes der Königlichen Gewerbe-Akademie Seite [53]
	Schlusswort Seite [61]


